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Editorial

I.

Augen auf beim MERZ-Konzept: Da dort Einkünfte
aus gewerblicher Tätigkeit als eigene Einkunftsart
nicht mehr vorgesehen sind, müßten alle unterneh-
merischen Einkünfte gewerbesteuerpflichtig werden
- auch die der Rechtsanwälte. Bisher war die Union
dagegen, oder doch nicht? Gerade mal der Gewerbe-
steuerpflicht, sprich dem Arbeitserhaltungspro-
gramm für Steuerberater entkommen, sieht man mal
wieder: Nach der Reform ist vor der Reform. Und
jetzt mutiert ja jede Gesetzesänderung zur Reform.

II.

Man höre und staune: Nach Italien, Portugal,
Deutschland (!) und Belgien bereitet auch die
Schweiz, bisher Inbegriff des steuerlichen Wohlfühl-
landes, eine Steueramnestie vor. Es sei naheliegend,
"im Fall einer allgemeinen Steueramnestie gleichzei-
tig eine Verschärfung des Steuerstrafrechts und der
Steuererfassungspraxis anzuvisieren", so der Bun-
desrat (Regierung) in seiner Sitzung am 05.12.2003.
Im Gespräch ist eine Abgeltungsgebühr von höch-
stens 5% des nicht deklarierten Vermögens. Die
Gebühr soll zu einem Drittel dem Bund und zu zwei
Dritteln den Kantonen und Gemeinden zukommen.

III.

Namen wie Boris BECKER und Theo MÜLLER be-
herrschten die Steuerdiskussion der letzten Monate.
Sind die beiden nun Sinnbild für "Butch and Sun-
dance" (zwei Schweine, die im Jahr 1998 aus einem
südenglischen Schlachthof entkamen) oder gar
"Steuerflüchtlinge", die nach Bundeskanzler SCHRÖ-
DER "geächtet" werden sollten? Oder sind alle auf
dem falschen Dampfer und geächtet werden sollte
derjenige, der so schlechte Gesetze macht?

IV.

Das Anwaltsblatt (2004, 118) veröffentlichte unter
den "Haftpflichtfragen" folgende Aussage von Frau
JUNGK: "Während der Steuerberater nur in sehr
engen Grenzen (§ 5 Nr. 2 RBerG) rechtlich beraten
darf, gehört die Steuerberatung als Beratung im
Steuerrecht nach allgemeiner Auffassung zu den
ureigenen Aufgaben des Rechtsanwalts." Das alleine
wäre ja schon einigermaßen bemerkenswert. Es
kommt aber besser: "Erlaubt sei gleichwohl der Hin-
weis, daß ein tatsächliches Tätigwerden auf diesem
Gebiet nur dann zu empfehlen ist, wenn man sich
wirklich im Steuerrecht auskennt (...)". Gilt das
eigentlich nur für das Steuerrecht?

V.

Es gibt Vielschreiber, aber auch Schnellschreiber:
Die Steueramnestie ist auch eine Herausforderung
an die Autorenschaft: Am 16.12. korrigiert, am 23.12.
beschlossen, seit 30.12. gibt´s die Formulare, am
06.01. wird das Manuskript abgeschlossen und am
29.01. geht das fertige Werk "Steueramnestie
2004/2005" von JOECKS und RANDT hier ein
(Besprechung siehe LiteraTour, S. 25). Hut ab!
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Die neuen Anforderungen an die
umsatzsteuerliche Fakturierung –
ein erster Ausblick

Rechtsanwalt Mario KNEPPER, Bonn1

Das Zweite Gesetz zur Änderung steuerlicher Vor-
schriften vom 15.12.2003 (“Steueränderungsgesetz
2003”) ist am 19.12.2003 im Bundesgesetzblatt ver-
kündet worden.2 Die darin enthaltenen Änderungen
der umsatzsteuerlichen Vorschriften3 dienen im
Wesentlichen der Umsetzung der Richtlinie
2001/115/EG des Europarates mit dem Ziel der Ver-
einfachung, Modernisierung und Harmonisierung der
mehrwertsteuerlichen Anforderungen an die Rech-
nungsstellung unter den Mitgliedsstaaten.4 Doch
was auf der einen Seite einer Vereinfachung der Ver-
waltung dienen mag, erweist sich nicht selten auf
Seiten des Steuerpflichtigen als zusätzliche Bela-
stung. Der vorliegende Beitrag beleuchtet aufgrund
ihrer praktischen Auswirkungen die neuen Anforde-
rungen an die umsatzsteuerliche Rechnungs-
stellung.

I. Die „Rechnung”

Kernstück der umsatzsteuerrechtlichen Gesetzesän-
derungen ist zunächst die „Rechnung“ i.S.d. § 14
Abs. 1 UStG n. F..

1. Einem redaktionellen Facelifting wurde dabei der
Begriff der „Rechnung” unterzogen, der in der bis-
herigen Gesetzesfassung des § 14 Abs. 4 UStG
legaldefiniert war als „Urkunde“, mit der ein
Unternehmer oder in seinem Auftrag ein Dritter
über eine Lieferung oder sonstige Leistung gegenü-
ber dem Leistungsempfänger abrechnet, gleichgültig
wie diese Urkunde im Geschäftsverkehr bezeichnet
wird. Diese Definition findet sich nahezu wort-
gleich in § 14 Abs. 1 UStG n. F. wieder; allerdings
mit der Feinheit, daß der Begriff der Urkunde
durch denjenigen des „Dokuments“ ersetzt wurde.
Damit wird der Tatsache Rechnung getragen, daß
der Gesetzgeber nunmehr in Satz 2 des ersten
Absatzes unter der Voraussetzung einer – formlos
möglichen – Zustimmung des Empfängers eine
elektronische Rechnungsübermittlung zuläßt, die
auch über den in der Praxis des Wirtschaftslebens

schon weit entwickelten elektronischen Datenaus-
tausch (EDI nach Art. 2 der Empfehlung
94/820/EG der Kommission) erfolgen kann. Letzt-
lich fordert aber auch der neue Abs. 3 des § 14
UStG für dieses Übermittlungsverfahren noch
eine zusammenfassende Rechnung, dies entweder
– technisch antiquiert – in Papierform oder durch
die bereits aus der seit dem 01.01.2002 geltenden
Gesetzesfassung5 bekannten qualifizierten elek-
tronischen Signatur. Die Zusammenfassung in
Papierform konterkariert dabei die ökonomische
Zielrichtung des elektronischen Datenaustauschs.
Praktisch wird sich also nur über eine qualifizier-
te elektronische Signatur ein „Medienbruch“ wei-
testgehend vermeiden lassen und dem Leistungs-
empfänger ein schnellerer elektronischer Weg zur
Geltendmachung des Vorsteuerabzugs eröffnen
können, der betriebswirtschaftlich zugleich
kostenmäßige Einsparpotentiale birgt. 

2. § 31 UStDV n. F. übernimmt dabei wie bisher die
Funktion einer Konkretisierung dieser Rech-
nungsdefinition für den Fall, daß sich die insge-
samt erforderlichen Rechnungsangaben in mehre-
ren „Dokumenten“ befinden. Klarstellend ver-
langt er in seinem Satz 2 nun, daß in einem dieser
Dokumente, gleichsam einem „Grunddokument“,
das Entgelt und der darauf entfallende Steuerbetrag
jeweils zusammengefaßt anzugeben und wie
schon bisher alle anderen – die weiteren Pflicht-
angaben enthaltenden – Dokumente vollständig
zu bezeichnen sind.

3. Neben der klassischen Rechnung sind nach § 14
Abs. 2, S. 3 UStG n. F. jetzt auch Gutschriften geset-
zesbegrifflich – nicht nur sinngemäß – „Rechnun-
gen“ mit voller Anwendbarkeit aller rechnungsbe-
zogenen Normen. Voraussetzung ist, daß vor der
Abrechnung durch den Leistungsempfänger einer
entsprechende Vereinbarung zwischen ihm und
dem leistenden Unternehmer getroffen wurde.
Bisher war nur allgemein ein Einverständnis gefor-
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1 Der Autor ist Mitarbeiter der Sozietät MEYER-KÖRING, von DAN-
WITZ PRIVAT, Bonn, Berlin, Leipzig.

2 BGBl. 2003 I Nr. 62, s. 2645 ff.
3 Art. 5 und 6 des Steueränderungsgesetzes 2003.
4 Rechnungsrichtlinie, Abl. EG 2002 Nr. L 15 S. 24.
5 Vgl. § 14 Abs. 4, S. 2 UStG a. F. in der Fassung des Gesetzes zur Sen-

kung der Steuersätze und zur Reform der Unternehmensbesteue-
rung vom 23.10.2000, modifiziert durch das Steueränderungsgesetz
2001 ebenfalls mit Wirkung ab 01.01.2002.
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dert. Letztlich wird sich diese Änderung in der
Praxis aber nicht auswirken, da schon nach altem
Recht bei einem fehlenden (vorherigen) Einver-
ständnis ein Widerspruch durch den leistenden
Unternehmer möglich war, welcher der Gutschrift
ihre Rechnungsqualität nimmt.

4. Rechnung läßt sich zusammengefaßt also bezeich-
nen als jedes Dokument oder bei Vorliegen eines
Grunddokumentes eine Mehrzahl von Dokumenten,
auch in Form einer Gutschrift, elektronisch über-
mittelter Rechnung und eines Online–Fahrauswei-
ses.6 Bislang weder gesetzlich noch in dem Ent-
wurf des BMF zur verwaltungsbehördlichen
Behandlung der neuen Regelungen geregelt ist
hingegen die Frage, ob anwaltliche „Rechnungs-
teile“ in Mahnbescheiden, Zwangsvollstreckungs-
aufträgen oder ein Kostenfestsetzungsantrag insge-
samt als Rechnung i. S. d. § 14 UStG anzusehen
sind. Auch hier ist grds. eine eindeutige Zuord-
nung zu dem betroffenen Umsatzsteuersachver-
halt möglich, sofern die neuen Pflichtangaben
enthalten sind. Eine positive Stellungnahme
durch das BMF steht insoweit allerdings noch aus.

II. Verpflichtung zur Rechnungsausstellung

Eine erste Restriktion ergibt sich hingegen daraus,
daß der leistende Unternehmer gem. § 14 Abs. 2
UStG ab dem 01.01.2004 bei einer Lieferung oder
sonstigen Leistung gegenüber einem anderen Unter-
nehmer für dessen Unternehmen oder einer juristi-
schen Person, die nicht Unternehmer ist, sstteettss und los-
gelöst von einer Aufforderung durch den Leistungs-
empfänger zur Ausstellung einer den umsatzsteuerli-
chen Anforderungen genügenden Rechnung vveerr--
ppfflliicchhtteett ist; ddiieess  uunnaabbhhäännggiigg  vvoonn  eeiinneerr  SStteeuueerrppfflliicchhtt.7

1. Damit erstreckt sich die Pflicht zur Ausstellung
einer umsatzsteuerlichen Rechnung nun auch auf
Kleinunternehmer oder Erbringer steuerfreier Lei-
stungen. Sie besteht nur dann nicht, wenn der
Empfänger ein Verbraucher ist. 

Diese Neuerung wird zweifellos eine erhöhte orga-
nisatorische und letztlich auch kostenmäßige
Belastung für eine Vielzahl von Unternehmern
mit sich bringen, insbesondere für alle in § 4
UStG genannten Leistungserbringer. Der gesetzli-
chen Verschärfung ungeachtet verbleibt es geset-
zessystematisch dabei, daß Streitigkeiten zwi-
schen Rechnungsaussteller und Rechnungsemp-

fänger zivilrechtlicher Natur sind, die auf der
Basis zivilrechtlicher Nebenpflichten vor dem
ordentlichen Gericht zu klären sind.8

2. Da „Rechnung“ im Sinne des Gesetzes, kann auch
die Gutschrift bei steuerfreien Umsätze erteilt wer-
den. Eine Gutschriftausstellung ist zudem eben-
falls durch juristische Personen, soweit diese
nicht Unternehmer sind, und im Namen und für
Rechnung des Leistungsempfängers durch von
diesem beauftragte Dritte möglich. Letzteres war
durch die Finanzverwaltung schon bisher in
Abschnitt 183 Abs. 5 UStR 2000 sowohl für die
klassische „Rechnung“ als auch für die „Gut-
schrift“ zugelassen. Da aber der Empfänger der
Gutschrift, d.h. der leistende Unternehmer, nun
nicht mehr zu dem gesonderten Ausweis der Steu-
er berechtigt sein muß, kann eine Gutschrift im
Einzelfall auch zu einem unberechtigten Steueraus-
weis führen.

Die begriffliche Qualifizierung der Gutschrift als
„Rechnung“ führt dann zur unmittelbaren Anwen-
dung des § 14 c Abs. 2 UStG n. F., d. h. zu einer
Steuerschuldnerschaft des leistenden Unterneh-
mers (Gutschriftenempfängers). Schon bisher galt
nach der Rechtsprechung des EuGH, daß derjeni-
ge, der eine Gutschrift mit einem höheren als den
materiellrechtlich geschuldeten Steuerbetrag
annimmt, für die dort ausgewiesene Steuer in
Anspruch genommen werden darf.9

Schutz bietet hier zunächst die Widerspruchs-
möglichkeit des § 14 Abs. 2, S. 4 UStG n. F.. Wurde
der Vorsteuerabzug durch den Leistungsempfän-
ger jedoch bereits geltend gemacht, wird eine Kor-
rektur in konsequenter Anwendung des § 14 c
Abs. 1 und 2 UStG n. F. nur noch antragsgebun-
den nach Beseitigung der Gefährdung des Steuer-
aufkommens und Zustimmung des Finanzamts
möglich sein.10

6 Zum Online-Fahrausweis vgl. § 34 UStDV n. F. sowie im Weiteren
unter III., 3. c)

7 Vgl. BMF, Entwurfsschreiben IV B 7 – S 7280 – 123/03, Tz. 3.
8 Vgl. Abschnitt 183 Abs. 4, Satz 3 UStR 2000.
9 EuGH, Urt. v. 17.09.1997, Rs. C-141/96, Abl. 1997 Nr. C 331, 8.
10 Vgl. BT-Drs. 15/1562 vom 23.09.2003, Begr. zu Nummer 14, Seite
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III. Rechnungsangaben im Einzelnen

Die Anforderungen an eine umsatzsteuerliche Rech-
nung bestimmt nunmehr §14 AAbbss..  44 UStG n. F.. Eine
Rechnung muß danach folgende Angaben enthalten:

1) den vollständigen Namen und die vollständige An-
schrift des leistenden Unternehmers und des Leis-
tungsempfängers;

2) die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt
erteilte Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifika-
tionsnummer

3) das Ausstellungsdatum;
4) eine fortlaufende Nummer, die zur Identifizierung von

dem Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird
(Rechnungsnummer);

5) die Art und Menge (handelsübliche Bezeichnung) der
gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die Art
der sonstigen Leistung;

6) den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung
oder die Vereinnahmung des Entgelts;

7) das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen
aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder sonsti-
ge Leistung sowie jede im Voraus vereinbarte Minde-
rung des Entgeltes, sofern sie nicht im Entgelt berück-
sichtigt worden ist;

8) den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Ent-
gelt entfallenden Steuerbetrag oder im Falle einer Steu-
erbefreiung einen Hinweis darauf, daß für die Lieferung
oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt.

Die modifizierten, vorstehend kursiv gedruckten
Pflichtangaben haben im Wesentlichen das Ziel
einer eindeutigeren Zuordnung von Rechnungen zu
den einzelnen Umsatzvorfällen. Teilweise erweisen
sich die Änderungen als Umsetzung der EU-Richtli-
nie aber lediglich als redaktionelle Modifizierung:

1. Modifizierte Pflichtangaben:

a) So bringt etwa die unter Nummer 1 genannte
Ergänzung des bisher unter Abs. 1 Nr. 1 a. F. ste-
henden Gesetzestextes um das Wort „vollständig“
lediglich das gesetzgeberische Bestreben einer
erhöhten Bestimmtheit und leichteren Zuordnung
der Abrechnungsbeteiligten zum Ausdruck, ohne
damit eine materielle Änderung verbinden zu
wollen. Denn auch bisher galt über § 31 Abs. 2
UStDV, daß sich auf Grund der in die Rechnung
aufgenommenen Bezeichnung des Namens und
der Anschrift des Unternehmers eindeutig feststel-
len lassen müssen. Diese Bestimmung der Durch-
führungsverordnung blieb unverändert, so daß
eine materielle Änderung mit dem neuen Wort-
laut nicht verknüpft sein dürfte.11 Auch bisher lag
es auf der Hand, daß bei nicht eindeutiger Angabe

des Rechnungsempfängers die steuerliche Aner-
kennung der Rechnung durch die Verwaltung in
Gefahr war. Es bleibt in Anbetracht der neuen
Gesetzesfassung also lediglich der Beigeschmack,
daß die Verwaltung in Zukunft gegebenenfalls
noch formalisierter auf die Angaben der Umsatz-
beteiligten schauen wird.

b) Auch die in den Nummern 5. und 6. des § 14 Abs.
4 UStG n. F. bestimmten Anforderungen bestan-
den bereits nach der bisherigen Gesetzesfassung
des Absatzes 1. Hinsichtlich des anzugebenden
ZZeeiittppuunnkktteess nach Nr. 6 des Angabenkatalogs ver-
langt der Gesetzgeber nun zusätzlich zu den bis-
herigen Angaben auch den Zeitpunkt der Verein-
nahmung des Entgelts. Betroffen hiervon sind
lediglich Fälle, in denen der feststehende Zeit-
punkt nicht mit dem Rechnungsdatum identisch
ist, d. h. bei einer Vereinnahmung vor Leistungs-
erbringung nach § 14 Abs. 5 S. 1 UStG n. F.. Steht
ein Leistungszeitpunkt nicht fest (Anzahlungs–
und Vorauszahlungsfälle) ist in der Rechnung
lediglich kenntlich zu machen, daß eine noch
nicht erbrachte Leistung abgerechnet wird; dies
schon allein, um es bei einer Prüfung durch das
Finanzamt nicht zu Irritationen kommen zu las-
sen. Als Angabe des Zeitpunktes reicht wie bisher
der Lieferungs- oder Leistungsmonat (§ 31 Abs. 4
UStDV).

Nach wie vor soll es nach Auffassung des BMF bei
Dauerschuldverhältnissen ausreichen, wenn sich
der Zeitraum aus den einzelnen Zahlungsbelegen,
z. B. Überweisungsaufträgen oder Kontoauszügen
oder aus Zahlungsbelegen des Empfängers
ergibt.12 Aus praktischen Gründen zweifellos
begrüßenswert ist, daß das BMF damit das aus
§ 31 Abs. 1 S. 2 UStDV resultierende Erfordernis
einer Nennung aller weiteren „pflichtangaberele-
vanten“, Dokumente bereits in dem Grunddoku-
ment offensichtlich nicht auf diese Zahlungsbele-
ge erstrecken will. Letztlich trägt dies – praxisnah
– der Tatsache Rechnung, daß Dauerschuldver-
hältnisse als einheitlicher und von Wiederholung
geprägter Vertragsrahmen i. d. R. eine nachvoll-
ziehbare Zuordnung von Zahlungsbelegen
gewährleisten.
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11 Vgl. BMF, Entwurfsschreiben IV B 7 – S 7280 – 123/03, Tz. 31.
12 So zumindest BMF, Entwurfsschreiben IV B 7 – S 7280 – 123/03, Tz.
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c) Da eine Rechnung nach der Richtlinie 2001/115
EG v. 20.12.01 nun aber verpflichtend auch für den
Fall steuerfreier Leistungen auszustellen ist,
bestimmt § 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG n. F., daß auch
das nach der einzelnen Steuerbefreiung aufge-
schlüsselte Entgelt anzugeben ist. Ganz so „neu“
ist freilich auch diese Bestimmung nicht. Denn
unter Vorgriff auf die Umsetzungspflicht bis spä-
testens 01.01.04 hatte der nationale Gesetzgeber
bereits mit Wirkung ab dem 01.01.2002 das Erfor-
dernis eines „Hinweises auf die Steuerbefreiung“
in § 14 Abs. 1 Nr. 6 UStG in der Fassung des
6. Steueränderungsgesetzes 2001 vom 20.12.2001
installiert. Ungeachtet dessen verlangte die
Finanzverwaltung schon zuvor in Abschnitt 185
Abs. 2 UStR 2000 zu Aufteilungszwecken eine
Angabe der steuerfreien Umsätze, wenn neben
steuerpflichtigen Umsätzen auch steuerfreie
getätigt wurden. Als neu wird sich letztlich also
nur die durchgängige Verpflichtung des Unterneh-
mers zur Rechnungsstellung auch bei steuerfreier
Leistung niederschlagen (ausgenommen der Emp-
fänger ist ein Verbraucher). Dabei genügt als Hin-
weis auf die Steuerbefreiung eine schlagwortartige
Bezeichnung des Grundes ( etwa „Ausfuhr“, inner-
gemeinschaftliche Lieferung, „steuerfreie Vermie-
tung“ etc.).

Daneben bringt der neue § 14 Abs. 4 Nr. 7 UStG n.
F. nur insoweit eine Modifizierung, als eine von
Vorneherein vereinbarte Minderung des Entgelts
anzugeben ist. Betroffen hiervon sind Skonti, Boni
und Rabatte, bei denen im Zeitpunkt der Rech-
nungsstellung die Höhe noch nicht feststeht. Hier
soll entsprechend § 31 Abs. 1 UStDV auf die Min-
derungsvereinbarung hinzuweisen sein.

2. Neu eingefügte Pflichtangaben:

Als originär eingefügt kann man indes die unter den
Nummern 2, 3 und 4 des Katalogs genannten Anga-
beerfordernisse betrachten.

a) Dabei ist mit der Anforderung eines Ausstel-
lungsdatums (Nr. 3) eine aus Gründen der zeitli-
chen Zuordnung praktische Selbstverständlichkeit
Gesetz, d.h. materielle Wirksamkeitsvorausset-
zung der Rechnung und des Vorsteuerabzuges,
geworden.

b) Daneben sah zwar schon die ab dem 01.01.2002
geltende Gesetzesfassung in dem bisherigen § 14
Abs. 1 a UStG13 die Angabe der Steuernummer

durch den leistenden Unternehmer vor, was als
unliebsame Preisgabe empfindlicher Informatio-
nen aufgefaßt wurde. Bisher war aber strittig, wel-
che Folgen die Nichtangabe der Steuernummer in
der Ausgangsrechnung hatte. Wie schon die
gesetzestechnische Verortung außerhalb des
Pflichtangabenkatalogs des bisherigen § 14 Abs.
1 UStG indizierte, diente diese Regelung – auch
nach Auffassung des BMF – lediglich verfahrens-
mäßig dazu, dem Finanzamt zu einer schnelleren
Klärung zu verhelfen, ob der Aussteller zum Vor-
steuerausweis berechtigter Unternehmer ist –
dies allerdings ohne materielle Auswirkung auf
das Recht des Rechnungsempfängers zum Vor-
steuerabzug.14 Teilweise gelangte die Verwaltung
dennoch auf anderem Weg zu einer Versagung des
Steuerabzugs, indem sie aus einer fehlenden
Angabe der Steuernummer den Verdacht folgerte,
daß die Voraussetzungen des Vorsteuerabzugs
nicht vorlägen und der Vorsteuerabzug bis zur
Klärung seiner Rechtmäßigkeit zu versagen sei.
Im Einzelfall konnte die objektiv-gesetzliche Ver-
pflichtung des § 14 Abs. 1 a UStG nach den
§§ 328 ff. AO erzwungen werden.15

Mit dem neugefaßten § 14 Abs. 4 Nr. 2 UStG hat
der Gesetzgeber nun – immerhin wahlweise – die
Angabe der Steuernummer oder – unkritischer –
einer dem leistenden Unternehmer durch das
Bundesamt für Finanzen erteilten Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer in den Katalog der
Pflichtangaben miteinbezogen. Über die korre-
spondierende Bestimmung des § 15 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1, Satz 2 UStG ist diese wahlweise Angabe
jetzt konstitutive, materielle Voraussetzung für
den Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers
geworden. Die Angabe der Steuernummer ist
grds. in allen Fällen erforderlich, in denen eine
Rechnung auszustellen ist, also auch bei Kleinun-
ternehmern, ausschließlich steuerfreien Umsät-
zen und Fällen der Steuerschuldnerschaft des Lei-
stungsempfängers nach § 13 b Abs. 1 S. 1 Nr. 2
bis 5 UStG.16

Der Entwurf des BMF-Schreibens vom 23.12.03
führt bereits einige Fallkonstellationen zur Anga-
be der Steuernummer auf: 
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13 Eingefügt ab 1.1.2002 durch das Steuerverkürzungsbekämpfungsge-
setz vom 19.12.2001; anzuwenden auf Rechnungen, die nach dem
30. Juni 2002 ausgestellt wurden, s. § 27 Abs. 3 UStG a. F.

14 Vgl. BT-DrS. 14/7471; BMF 28.6.2002, IV B 7 - S 7280 - 151/02,
BStBl. 2002 I S. 660.

15 - OFD Koblenz 8.10.2002, S 7280 A - St 44 5.
16 Vgl. § 14 a Abs. 5 UStG n. F.



– Handelt es sich bei der ausgeführten Leistung etwa um
eine Vermittlungsleistung, so hat der vermittelnde
Unternehmer (Bsp.: Reisebüro) die Steuernummer
oder Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leisten-
den Unternehmers der vermittelten Leistung anzuge-
ben. Möglich ist dabei auch, ein Eigengeschäft des lei-
stenden Unternehmers einerseits und einen vermitteln-
den Umsatz andererseits in einer einheitlichen Rech-
nung aufzuführen, wenn eine klare und getrennte
Zuordnung der Steuernummern möglich ist.17 Es liegt
auf der Hand, daß damit ein erheblicher tatsächlicher
Aufwand zwischen den Beteiligten mit Blick auf ent-
sprechende Mitteilungen betrieben werden muß, die
der Leistungsempfänger im Zweifel nur auf zivilrecht-
lichem Weg durchsetzen kann. Dies wird aus Sicht der
beteiligten Unternehmer nur schwerlich als Verfah-
rensvereinfachung zu verstehen sein.

– Im Fall der umsatzsteuerlichen Organschaft muß die
Organgesellschaft die ihr oder dem Organträger erteil-
te Steuernummer des Organträgers angeben.

– Bei einer Gutschrift ist ebenfalls die Steuernummer
bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer des leisten-
den Unternehmers und nicht des Leistungsempfängers
anzugeben. Zu diesem Zweck hat der Leistende – auch
der ausländische – dem Empfänger seine Steuernum-
mer bzw. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer – gege-
benenfalls zivilrechtlich durchsetzbar – mitzuteilen. 

Nach § 15 UStG n. F. ist der Vorsteuerabzug zwar
davon abhängig gemacht, daß der Unternehmer
im Besitz einer alle Angaben des § 14 Abs. 4 UStG
erfassenden Rechnung ist, indes bürden die
gesetzlichen Änderungen dem Leistungsempfän-
ger grds. nicht das Vorsteuerrisiko für die RRiicchhttiigg--
kkeeiitt der durch den Rechnungssteller angegebenen
SStteeuueerrnnuummmmeerr auf. Der Vorsteuerabzug bleibt also
erhalten, wenn der Leistungsempfänger die
Unrichtigkeit der Steuernummer nicht erkennen
konnte und im Übrigen die Voraussetzungen für
den Vorsteuerabzug gegeben sind.18 Diese Geset-
zesinterpretation ist allein konsequent, zumal die
Gesetz gewordene Fassung dem ursprünglichen
Entwurf gerade nicht gefolgt ist, der für § 15 Abs.
1 Nr. 1 UStG – erschreckend praxisfern und
unverhältnismäßig – zunächst vorsah, daß „die
Rechnungsangaben vollständig und rriicchhttiigg“ sein
mußten.19 Es dürfte auch ohne inhaltliche Richtig-
keitsanforderung bereits eine genügende Bela-
stung der Vorsteuerpraxis darstellen, die formelle
Angabeanforderung der Steuernummer des lei-
stenden Unternehmers über den Kreis seines
Steuerschuldverhältnisses hinaus zu einer materi-
ellen Wirksamkeitsvoraussetzung des Vorsteuer-
abzugs des Leistungsempfängers zu erheben.

c) Wirklich neu ist schließlich die Anforderung einer
fortlaufenden Nummer (Rechnungsnummer),
die grds. ab dem 01.01.04 die EEiinnmmaalliiggkkeeiitt der von
dem Unternehmer erstellten Rechnung sichern
soll. Hierbei ist eine Kombination von Buchstaben
und Ziffern möglich. Der Unternehmer sollte sich
bei Einrichtung eines entsprechenden Rech-
nungsnummersystems aber nicht darauf
beschränken, allein Datum und eine Vertrags-
nummer oder ein Aktenzeichen zu kombinieren,
wenn theoretisch die Möglichkeit besteht, daß
innerhalb des Unternehmens mehrere Rechnun-
gen von verschiedenen Stellen über unterschiedli-
che Leistungsteile unter dem gleichen Datum
erstellt werden können. Es wird dann nach der
klaren gesetzlichen Regelung für eine einmalige
Rechnungsnummer nicht ausreichen, wenn sich
bei gleichlautender Bezeichnung bzw. identischen
Nummern zweier Rechnungen aus den übrigen
Angaben eine „an sich“ ausreichende Differenzie-
rung verschiedener Leistungen ergibt. Zur Ver-
meidung solcher Unklarheiten sind Nummern-
kreise für zeitlich, geographisch oder organisato-
risch abgegrenzte Bereiche zulässig (Zeiträume,
verschiedene Filialen, Betriebsstätten oder Organ-
gesellschaften). Als sinnvoll und praktikabel dürf-
te sich insbesondere bei überschaubaren Betrie-
ben, freiberuflichen Praxen und Sozietäten die
Kombination von Datum und Vertragsnummer
bzw. Aktenzeichen mit dem Namenskürzel des
einzelnen Sachbearbeiters erweisen.

Bei Verträgen über Dauerleistungen (Dauer-
schuldverhältnisse) ist es unschädlich, wenn vor
dem 01.01.04 geschlossene Verträge keine Rech-
nungsnummer enthalten, sie müssen auch nicht
um eine solche ergänzt werden. Ab dem 01.01.04
abgeschlossene Dauerschuldverträge können hin-
gegen als einmalige Nummer z. B. die Wohnungs-
und Objekt- oder die Mieternummer etc. erhalten.
Hierauf basierende Zahlungsbelege müssen, da
nur konkretisierend, keine gesonderte Rechnungs-
nummer erhalten.

Zumal eine Überprüfung der einmaligen Rech-
nungsnummer dem Rechnungsempfänger regel-
mäßig nicht möglich ist, scheitert dessen Vorsteu-
erabzug ebenfalls nicht an der inhaltlichen
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19 BT-DrS. 15/1562 vom 23.09.2003.



Unrichtigkeit dieser Angabe, sofern er die Unrich-
tigkeit nicht erkennen konnte.

3. Besondere Fälle

a) Die Vorschrift des § 14 a UStG wurde anders als
bisher gegliedert. Neu ist hier lediglich gem. Abs.
4, daß eine Rechnung über die innergemeinschaft-
liche Lieferung von neuen Fahrzeugen – neben dem
Angabenkatalog des § 14 Abs. 4 UStG n. F. – auch
die in § 1 b Abs. 2 und 3 UStG genannten Merk-
male, die das Fahrzeug als solches und als neues
Fahrzeug im umsatzsteuerlichen Begriffsverständ-
nis kennzeichnen, aufführen muß. Dies gilt auch
für den Fall des nach § 2 a UStG „fingierten Unter-
nehmers“ (Fahrzeuglieferer). Neu ist zudem die
Pflicht, in Fällen der Besteuerung von Reiselei-
stungen nach § 25 UStG und der Differenzbesteue-
rung nach § 25 a UStG (Margenbesteuerung) auf
die Anwendung der dortigen Sonderregelungen20

zu verweisen. Dies wird zusätzlich zu der schon
bisherigen Aufschlüsselung nach § 72 UStDV und
R 276, 276 a UStR 2000 durch einen entsprechen-
den schlagwortartigen Verweis – am sichersten –
unter Nennung der einschlägigen Norm gesche-
hen können.

b) Ein besonderer Rechnungsfall bleibt die bisherige
Kleinbetragsregelung, d.h. Rechnungsbeträge von
nicht mehr als 100 €. Zusätzlich zu den bisherigen
Angaben21 verlangt § 33 UStDV n. F. nun das Aus-
stellungsdatum und im Fall der Steuerbefreiung
einen entsprechenden Hinweis. Kleinbetragsrech-
nungen müssen hingegen keine fortlaufende Num-
mer oder Steuernummer enthalten. Da die forma-
len Voraussetzungen des § 14 USG gelten, ist
wesentliche Änderung hier also ebenfalls nur die
erweiterte Pflicht zur Rechnungsstellung auch bei
einem steuerfreien Umsatz. Die Erleichterungen
des § 33 UStDV bei Kleinbeträgen gelten über den
bisherigen Fall der Steuerschuldnerschaft nach
§ 13 b UStG hinaus nun auch bei einer innerge-
meinschaftlichen Beförderungs- und Versen-
dungslieferung gem. § 3 c und der innergemein-
schaftlichen Lieferung nach 6 a UStG nicht.

c) Hinsichtlich Fahrausweisen als Rechnungen bleibt
es im Grunde bei den bisherigen Angaben. Hinzu
kommt nach § 34 Abs. 1 Nr. 5 UStDV n. F. ledig-
lich das Ausstellungsdatum und im Fall der
Anwendung des § 26 Abs. 3 UStG ein Hinweis auf
die grenzüberschreitende Beförderung im Luft-
verkehr. Bei Fahrausweisen der Eisenbahn darf

die Tarifentfernung den Steuersatz als Angabe
ersetzen. Fahrausweise können auch online
erstellt werden und sind zum Zwecke des Vor-
steuerabzugs anzuerkennen, wenn eine Erstellung
erst nach Belastung des Kunden- oder Kreditkar-
tenkontos erfolgt und – wenig modern – ein
Papierausdruck durch den Rechnungsempfänger
aufbewahrt wird, der die nach § 34 UStDV erfor-
derlichen Angaben enthält. Auch Fahrausweise
müssen keine Rechnungsnummer und keine Steu-
ernummer aufweisen.

IV. Auswirkungen auf den Vorsteuerabzug

Das Fehlen der in den neu gefaßten § 14 Abs. 4 UStG
und 14 a UStG genannten alten wie neuen Pflichtan-
gaben in Rechnung bzw. Gutschrift führt zu einem
unberechtigten Steuerausweis entsprechend § 14 c
Abs. 2 UStG n. F.22 und löst die Steuerschuldner-
schaft des leistenden Unternehmers aus, dies jeden-
falls wenn zumindest das Entgelt als Grundlage des
gesondert ausgewiesenen Steuerbetrages in der
unrichtigen Rechnung enthalten ist. Gleichzeitig
führt das Fehlen einer Pflichtangabe zur Versagung
des Vorsteuerabzugs nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 UStG n.
F.. Dies gilt hinsichtlich der Steuernummer  bzw.
inländischen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer
sowie der Rechnungsnummer (Nr. 2 und 4 des Anga-
benkatalogs) jedoch nicht bei deren inhaltlicher Feh-
lerhaftigkeit (Unrichtigkeit), während der Vorsteuer-
abzug hinsichtlich aller weiteren Pflichtangaben
auch von deren inhaltlichen Richtigkeit abhängt. Der
Empfänger hat letztere also inhaltlich zu überprü-
fen. 

Da bei nicht vollständigen Rechnungsangaben kein
Vorsteuerabzug gewährt wird oder – ausgenommen
eines unrichtigen Steuerausweises, d. h. bei überhöh-
ter Angabe des Entgelts, des Steuersatzes oder Steu-
erbetrages – ein durch den Leistungsempfänger gel-
tend gemachter Vorsteuerabzug nach Vervollständi-
gung der Rechnung betragsmäßig unverändert
bleibt, dürfte fraglich sein, inwieweit die neue Kor-
rekturvorschrift des § 14 c Abs. 2 S. 3 UStG n. F. auf
diese Fälle überhaupt eine praktische Auswirkung
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20 Besonderheiten: Herausrechnen der Umsatzsteuer aus der Brutto-
marge, Steuerbefreiung nach § 25 Abs. 3 und 25a Abs. 5 UStG.

21 Name und Anschrift des leistenden Unternehmers, Menge und Art
der gelieferten Gegenstände/Umfang der sonstigen Leistung; Entgelt
und Steuerbetrag in einer Summe, Steuersatz

22 Vgl. BMF, Entwurfsschreiben IV B 7 – S 7280 – 123/03, Tz. 76, 81;
unmittelbar aus dem Wortlaut des § 14 c Abs.2 UStG n. F. nicht zu
entnehmen.



zeitigt. Sie verlangt grds. die Beseitigung der Gefähr-
dung des Steueraufkommens nebst Zustimmung des
Finanzamts als Voraussetzung für eine wirksame
Rechnungsberichtigung. Eine Gefährdung des Steu-
eraufkommens ist nach Satz 4 des Absatzes 2 dabei
beseitigt, wenn ein Vorsteuerabzug nicht durchgeführt
oder die geltend gemachte Vorsteuer an die Finanz-
behörde zurückgezahlt worden ist. In Fällen fehlen-
der, aber noch vervollständigungsfähiger Pflichtanga-
ben ohne Auswirkung auf die Person des Vorsteuer-
abzugsberechtigten oder den geltend zu machenden
Vorsteuerabzugsbetrag, wird die Gefährdung des
Steueraufkommens aber schon allein durch die Ver-
vollständigung der Rechnung selbst beseitigt. Die
Korrektur ist dabei gem. § 31 Abs. 5 UStDV erfreuli-
cherweise relativ einfach möglich durch ein nachge-
schobenes Dokument, das nur die zu berichtigenden
oder fehlenden Angaben enthalten muß, aber ein-
deutig und spezifisch auf die betroffene Rechnung
bezogen ist.

Erwähnt sei in diesem Zusammenhang, daß § 14 c
UStG n. F. demgegenüber gewichtige Relevanz für
Fälle der Rückgängigmachung einer umsatzsteuerli-
chen Option nach § 9 UStG oder einer Geschäftsver-
äußerung im Ganzen nach § 1 Abs. 1a UStG besitzt.
Hier sind ein schriftlicher Berichtigungsantrag, eine
Beseitigung der Gefährdung des Steueraufkommens in
Form einer Rückgängigmachung des Vorsteuerab-
zugs und eine Zustimmung durch das Finanzamt
erforderlich. Die Berichtigung wirkt dann für den
Zeitraum, in dem die Gefährdung des Steueraufkom-
mens weggefallen ist.

V. Übergangsvorschrift

Die – ausgenommen bei Leistung an einen Verbrau-
cher – lückenlose Verpflichtung zur Rechnungsstel-
lung auch in Fällen der Steuerfreiheit und die Ver-
dichtung der Angabeerfordernisse durch das mehr
oder weniger in den letzten Atemzügen des Jahres
2003 verkündete Steueränderungsgesetz 2003 erfor-
dern aus rechtsstaatlichen Grundsätzen eine ausrei-
chende Übergangszeit zur Umstellung der Abrech-
nungssysteme. Dies gilt vor allem in Anbetracht der
materiellen Folgen einer unvollständigen Rech-
nungserteilung. Die Bundesregierung hatte schon
während des Gesetzgebungsverfahrens die Absicht
einer angemessenen Übergangsfrist für die durch
die neuen Rechnungsvorschriften notwendige
Anpassung der Fakturierungssysteme angekün-
digt.23

Der zitierte, mit den obersten Finanzbehörden der
Länder noch abzustimmende Entwurf des BMF ließ
indes jede Erwähnung einer Übergangslösung ver-
missen und ging unkommentiert von der grundsätz-
lichen Anwendbarkeit der neuen Regelungen zum
01.01.04 aus.24 In seinem Schreiben an die obersten
Finanzbehörden der Länder vom 19.12.03 scheint
das BMF jedoch besorgte Gemüter zu besänftigen,
indem es ausführt, daß es für Zwecke des Vorsteuer-
abzugs bei einer vvoorr  ddeemm  0011..0077..22000044 ausgestellten
Rechnung nicht zu beanstanden sei, wenn diese nicht
alle sich aus §14 Abs. 4 und § 14 a UStG n. F. erge-
benden Angaben enthalte. Vor diesem Stichtag ausge-
stellte Rechnungen müßten indes alle sich aus § 14
Abs. 1 und 1 a und § 14 a UStG in der bis 31.12.2003
geltenden Fassung ergebenden Angaben enthalten.25

Dies erweckt zunächst den Anschein, als wenn für
bis zu obigem Stichtag ausgestellte Rechnungen die
bisherigen Mindestangaben ausreichten. Mit Blick
auf die Angabe der Steuernummer hat sich aber –
dies kann leicht überlesen werden – etwas geändert.
Das BMF schreibt wörtlich:

„Das Fehlen einer Steuernummer bei einer vor dem
1. Januar 2004 ausgestellten Rechnung führt dage-
gen nicht zur Versagung des Vorsteuerabzugs (vgl.
BMF-Schreiben vom 28.Juni 2002 – IV B 7 – S 7280
– 151/02–, BStBl I S. 660)“

Dies läßt allein darauf schließen, daß das BMF bei ab
dem 01.01.04 ausgestellten Rechnungen entgegen
der bisherigen Auffassung zu § 14 Abs. 1 a UStG a.
F. die Angabe der Steuernummer oder bereits wahl-
weise der Umsatzsteueridentifikation ohne Über-
gangsfrist zu einer echten, materiellen Vorausset-
zung des Vorsteuerabzugs erkoren hat. Dies mag
damit gerechtfertigt werden können, daß man über
den seit dem 01.01.03 geltenden § 14 Abs. 1 a UStG
bisher ausreichend Zeit hatte, sich an die Angabe
der Steuernummer als grundsätzliches Rechnungser-
fordernis zu gewöhnen.

VI. Aufbewahrungsfristen

Abschließend noch ein kurzes Wort zu den neuen
Aufbewahrungspflichten:
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Der Unternehmer muß ein Doppel der von ihm aus-
gestellten Rechnung sowie alle Rechnungen die er
erhalten hat, auf 10 Jahre lesbar aufbewahren.
Nachträgliche Änderungen sind unzulässig. Dies
gilt unabhängig davon, ob er selbst oder ein von ihm
beauftragter Dritter in seinem Namen und für seine
Rechnung die Rechnung bzw. Gutschrift ausgestellt
hat. Die Aufbewahrungspflichten gelten auch für
Fahrzeuglieferer nach § 2 a UStG und Fälle der Steu-
erschuldnerschaft des letzten Abnehmers (§ 13 a
Abs. 1 Nr. 5 UStG) bzw. des Leistungsempfängers
nach § 13 b UStG.

Bei elektronisch übermittelter Rechnung ist auch der
Authentizitätsnachweis der Daten, d.h. die qualifi-
zierte elektronische Signatur, während der 10-Jah-
resfrist aufzubewahren und zwar ungeachtet der
Tatsache, ob die Gültigkeit dieses Nachweises zwi-
schenzeitlich durch andere Vorschriften bereits
abgelaufen ist. Bei einem inländischen Unternehmer
ist dabei die Aufbewahrung im Inland erforderlich.
Dabei genügt es im Falle elektronisch aufbewahrter
Rechnungen, wenn diese im Gemeinschaftsgebiet,
in einem der in § 1 Abs. 3 UStG genannten Gebiete,
Büsingen oder auf der Insel Helgoland aufbewahrt
und eine vollständige Fernabfrage über einen Onli-
ne-Zugriff der betreffenden Daten mit Möglichkeit
eines Herunterladens gewährleistet ist. Gleiches gilt
– allerdings für alle Formen der Aufbewahrung – für
einen nicht im Inland oder den in § 1 Abs. 3 UStG
genannten Gebieten ansässigen Unternehmer. Einer
Anforderung aller aufzubewahrenden Rechnungen
und Daten durch das Finanzamt hat dieser unver-
züglich Folge zu leisten, will er eine Aufbewah-
rungspflicht im Inland oder den in § 1 Abs. 3 UStG
genannten Gebieten vermeiden.

VII. Fazit

Die umsatzsteuerlichen Änderungen des Steuerän-
derungsgesetzes 2003 mögen dem Ziel der europa-
rechtlichen Harmonisierung dienen. Eine Vereinfa-
chung deutet sich aus unternehmerischer Sicht
allerdings nur hinsichtlich der Berichtigung einer
unvollständigen Rechnung an. Im Übrigen stellen
sich die Änderungen etwa mit Blick auf die fortlau-
fende Rechnungs– und Steuernummer als inhaltli-
che Verschärfung dar, die sich letztlich praktisch
noch schultern lassen. Eine erhebliche Mehrbela-
stung bedeutet dabei sicherlich die nahezu durch-
gängige Pflicht zur Rechnungsausstellung, ebenso
wie die Verpflichtung des vermittelnden Unterneh-

mers zur Angabe der Steuernummer des Leistenden
des vermittelten Umsatzes. Dies verlangt den Betei-
ligten einen zusätzlichen Informationsaustausch ab,
der unter ihnen letztlich nur zivilrechtlich eingefor-
dert werden kann. Es kann damit nicht verkannt
werden, daß die verfahrensmäßigen Komplikationen
ein Stück weit vor die Tür des Finanzamtes gekehrt
und auf die Steuerpflichtigen verlagert worden sind.
Das Absehen von dem Entwurf der Bundesregie-
rung, der den Vorsteuerabzug nicht nur unter dem
Primat der Vollständigkeit, sondern – mit Blick auf
Steuer- und Rechnungsnummer – auch der umfas-
senden inhaltlichen Richtigkeit stellen wollte,
erweist sich freilich weniger als ein Entgegenkom-
men, denn als rechtsstaatliche Gebotenheit des Ver-
hältnismäßigkeitsprinzips. Denn gerade im Umsatz-
steuerrecht sollten Gesetzgeber und Praxis aus
rechtlichen wie konjunkturellen Gründen das
Axiom „nemo ultra posse obligatur est“ nicht aus
den Augen verlieren. Die über den elektronischen
Datenaustausch übermittelte Rechnung nach § 14
Abs. 3 Nr. 2 UStG n. F. bleibt dem Modernisierungs-
gedanken (nur) im Falle der Übermittlung durch
Verwendung einer qualifizierten elektronischen Sig-
natur treu. Auch wenn insgesamt fraglich ist, ob die
weitere Formalisierung und Ausweitung der Faktu-
rierungsvorschriften behördlicherseits tatsächlich
zu einer spürbaren Vereinfachung führen werden,
sollte man sich – juristische Gretchenfragen einmal
außen vor lassend – den praktischen Problemen
beherzt stellen, frei nach dem Motto: „Freud muß
Leid, Leid muß Freude haben“. 
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Chancen der Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand gem. § 110 AO
im Falle der 2-Jahres-Frist des
§ 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 EStG

RA/FAStR Sabine UNKELBACH-TOMCZAK, Kiedrich

1. Einführung in die Fragestellung 

Mit dem Jahressteuergesetz 1996 wurde neben vie-
len anderen Änderungen der Steuergesetze auch die
Änderung des § 46 EStG zum 1.1.1996 eingeführt.
Bis heute ist diese Änderung vielen von ihr betroffe-
nen Steuerpflichtigen noch nicht bekannt. Erst recht
sind daher die sich aus der geänderten Vorschrift für
die Steuerpflichtigen nachteiligen Folgen nicht
geläufig. Dies trifft wohl vor allem auf solche Steuer-
pflichtige zu, die nicht jedes Jahr ihre Einkommen-
steuererklärung von einem Steuerberater erstellen
lassen und daher nicht persönlich auf die geänderte
Rechtslage aufmerksam gemacht wurden. Betroffen
sind vor allem diejenigen Steuerpflichtigen, die
recht hohe Einkünfte aus nichtselbständiger Tätig-
keit erzielen, diese im Wege des Lohnsteuerabzugs
durch den Arbeitgeber versteuert haben und diese
teilweise in Vermögensanlagemodelle zum Zwecke
der Steuerersparnis investieren. Zu dieser Gruppe
zählen beispielsweise GmbH-Geschäftsführer (sei
es, daß sie gleichzeitig Gesellschafter oder Fremdge-
schäftsführer sind), Vorstände, Direktoren, Bereichs-
und Abteilungsleiter, in Krankenhäusern leitend
tätige Ärzte, Prokuristen, Makler, Vertriebsleiter, lei-
tende Ingenieure. 

Bis 1995 waren diese Steuerpflichtigen verpflichtet,
jährlich eine Einkommensteuererklärung abzuge-
ben. Diese mußte bis zum 31.05. des auf einen Ver-
anlagungszeitraum folgenden Jahres bei dem
zuständigen Wohnsitzfinanzamt eingereicht wer-
den. Wurde diese Frist nicht eingehalten, sandte das
Finanzamt eine Erinnerung und später bei weiterer
Fristversäumnis Festsetzungen für Verspätungszu-
schläge. Gab der Steuerpflichtige seine Einkommen-
steuerklärung dann noch nicht ab, wurden die Ein-
künfte geschätzt und die Einkommensteuer auf die-
ser Grundlage festgesetzt. So mancher Steuerpflich-
tiger mit Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit
und damit ein großer Teil der als Angestellte Tätigen
wundern sich in den letzten Jahren, daß das Finanz-
amt sie nicht mehr an die Abgabe der Einkommen-

steuererklärung erinnert und keine Fristen dafür
setzt. Der Grund dafür ist die geänderte Bestimmung
des § 46 EStG. Die Finanzämter mahnen die Steuer-
pflichtigen seitdem nicht mehr.

Die Tücke der geänderten Bestimmung des § 46
EStG fällt erst dann auf, wenn ein Steuerpflichtiger
Verlustzuweisungen aus seinen Vermögensanlage-
modellen erhält und diese steuermindernd in seiner
Einkommensteuererklärung geltend machen möch-
te. 

2. Rechtslage vor dem 1.1.1996

Bis zum 31.12.1995 war die Einkommensteuerveran-
lagung gem. § 46 Abs. 1 EStG zwingend durchzu-
führen, wenn das Einkommen ganz oder teilweise
aus Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit, von
denen ein Steuerabzug vorgenommen worden ist,
bestand und wenn das Einkommen bei Personen, bei
denen die Einkommensteuer nach § 32a Abs. 5 EStG
zu ermitteln war, mehr als 54.000 DM (= 27.609,76
€), und bei nicht unter Nummer 1 fallenden Perso-
nen mehr als 27.000 DM (= 13.804,88 €) betrug. Bei
Einkommen bis zu diesen Beträgen wurde eine Ver-
anlagung nur in den Fällen des § 46 Abs. 2 Nr. 1 - 7
oder gem. § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG, wenn die Veranla-
gung beantragt wurde, durchgeführt. Der Antrag
mußte nach Satz 2 des § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG bis
zum Ablauf des auf den Veranlagungszeitraum fol-
genden zweiten Kalenderjahrs durch Abgabe einer
Einkommensteuererklärung gestellt werden. 

3. Rechtslage nach dem 1.1.1996

Seit dem 1.1.1996 findet die Einkommensteuerveran-
lagung für Arbeitnehmer, die unbeschränkt steuer-
pflichtig sind, nach § 46 EStG statt. Für beschränkt
Steuerpflichtige und Grenzpendler gelten Besonder-
heiten. Abs. 1 des § 46 EStG ist ersatzlos entfallen.
Seitdem sind Steuerpflichtige, deren Einkommen
ganz oder teilweise aus Einkünften aus nichtselbst-
ändiger Arbeit, von denen ein Steuerabzug vorge-
nommen wird, besteht, unabhängig von der Höhe
des Einkommens nur dann zwingend zur Einkom-
mensteuer zu veranlagen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 46 Abs. 2 Nr. 1 – 7 EStG vorliegen. Nach
§ 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG wird die Veranlagung nur
durchgeführt, wenn der Steuerpflichtige dies bean-
tragt (sog. Antragsveranlagung). Der Antrag ist gem.
§ 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 EStG bis zum Ablauf des auf
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den Veranlagungszeitraum folgenden zweiten
Kalenderjahres durch Abgabe der Einkommensteue-
rerklärung zu stellen. 

Die Bestimmung des § 46 EStG wird nur angewen-
det, wenn folgende sachliche Voraussetzungen
erfüllt sind (Schmidt, EStG, 22. Aufl. 2003, § 46 Rz.
13 ff.):

1. Der Steuerpflichtige muß tatsächlich Einkünfte
aus nichtselbständiger Tätigkeit nach § 19 EStG
erzielt haben. 

2. Steuerfreiheit der Einkünfte darf nicht vorliegen. 
3. Ein inländischer Arbeitgeber i.S.d. § 38 Abs. 1

Satz 1 EStG muß zum Abzug der Lohnsteuer ver-
pflichtet sein. 

4. Die Lohnsteuer muß tatsächlich abgezogen wor-
den sein. 

5. Eine der besonderen Voraussetzungen des § 46
Abs. 2 Nr. 1 bis 8 EStG muß erfüllt sein. 

Die Einkommensteuerveranlagung wird nach § 46
Abs. 2 Nr. 8 EStG nur durchgeführt, wenn die Ver-
anlagung innerhalb der Zwei-Jahres-Frist beantragt
wird. 

4. Folgen der Versäumnis der Frist des § 46 Abs.
2 Nr. 8 Satz 2 EStG

Die Folgen der Versäumnis der Frist des § 46 Abs. 2
Nr. 8 Satz 2 EStG sollen anhand eines Beispiels ver-
deutlicht werden: A ist 35 Jahre alt, ledig, kinderlos
und hat seinen Wohnsitz in Deutschland. Er ist seit
1993 Fremd-Geschäftsführer der X-GmbH und aus-
schließlich für diese als Angestellter tätig. Er hat als
Geschäftsführer für das Kalenderjahr 1999 eine
Gesamtvergütung von 150.000 Euro bezogen.
Zusätzlich hat er Einkünfte aus Kapital in Form von
Dividendenzahlungen in Höhe von 1.000,00 Euro
erzielt. Weitere Einkünfte hat er nicht erhalten,
weder aus nichtselbständiger Tätigkeit noch aus
anderen Einkunftsarten. Im Verlaufe des Jahres
1999 hat er Anteile an einem Immobilienfonds in
der Rechtsform der GmbH & Co. KG erworben, um
einen Teil seines Vermögens anzulegen. Die Fonds-
gesellschaft weist ihm durch Mitteilung im Jahre
2000 für das Kalenderjahr 1999 einen Verlust aus
Vermietung und Verpachtung in Höhe von
60.000,00 Euro zu. A reicht am 25.06.2002 seine
Einkommensteuererklärung mit allen erforderlichen
Anlagen bei dem zuständigen Wohnsitzfinanzamt
ein. Mit Verfügung über Nichtveranlagung zur Ein-

kommensteuer, Kirchensteuer und zum Solidaritäts-
zuschlag vom 16.07.2002 teilte das Finanzamt mit,
die Veranlagung werde abgelehnt, weil das Einkom-
men ganz aus Einkünften aus nichtselbständiger
Arbeit bestehe, die Voraussetzungen des § 46 Abs. 2
Nr. 1- 7 EStG nicht gegeben seien und der Antrag auf
Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG nicht frist-
gerecht gestellt worden sei. 

A legte am 05.08.2002 gegen die Nichtveranla-
gungsverfügung fristgerecht schriftlich Einspruch
ein. 

Die Nichtveranlagungsverfügung war in diesem Fall
rechtmäßig und der Einspruch somit unbegründet,
wenn die Zwei-Jahres-Frist des § 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz
2 EStG nicht eingehalten worden war und darüber
hinaus die anderen Veranlagungsvoraussetzungen
nicht erfüllt waren. A hat seine Einkommensteue-
rerklärung für 1999 nicht fristgerecht eingereicht,
weil er sie nicht im Zeitraum zwischen dem 1.1.2000
und dem 31.12.2001 abgab. 

Die Folge dieses Ergebnisses wäre, daß das Finanz-
amt den Verlust des A aus Vermietung und Ver-
pachtung in Höhe von 60.000,00 Euro für das Jahr
1999 nicht bei der Veranlagung einkommensteuer-
mindernd berücksichtigen müßte. 

5. Vermeidung der Folgen der Fristversäumnis
durch § 46 Abs. 2 Nr. 1 – 7 EStG

Auch wenn die Einkommensteuererklärung nicht
innerhalb der Zwei-Jahres-Frist des § 46 Abs. 2 Nr. 8
Satz 2 EStG eingereicht wird, so ist eine Veranla-
gung vorzunehmen, wenn die Voraussetzungen des
§ 46 Abs. 2 Nr. 1 – 7 EStG erfüllt sind. 

a) Nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG wird die Veranlagung
durchgeführt, wenn
– die Summe der einkommensteuerpflichtigen

Einkünfte, die nicht dem Steuerabzug vom
Arbeitslohn zu unterwerfen waren, vermin-
dert um darauf entfallende Beträge nach § 13
Abs. 3 und § 24 a EStG, oder 

– die Summe der Einkünfte und Leistungen, die
dem Progressionsvorbehalt unterliegen,
jeweils mehr als 410 Euro beträgt. 

Wird die Freigrenze von 410 Euro überschritten, ist
von Amts wegen eine Veranlagung durchzuführen.
(Schmidt, EStG, 22. Aufl. 2003, § 46 Rz. 60)
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Für die Veranlagung ist entscheidend, ob die Summe
der miteinander verrechneten Einzeleinkünfte “ins-
gesamt” die Freigrenze von 410 Euro überschreitet.
(Schmidt, EStG, 22. Aufl. 2003, § 46 Rz. 51)

So wäre in dem Beispiel oben unter 4. keine Veran-
lagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG vorzunehmen: A
hatte positive Einkünfte aus Kapital in Höhe von
1.000,00 Euro. Dem steht eine Verlustzuweisung aus
Vermietung und Verpachtung in Höhe von
60.000,00 Euro gegenüber. Insgesamt ergibt sich ein
negativer Betrag der Einkünfte von 59.000,00 Euro.
Die Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 1 EStG findet
jedoch nur statt, wenn die Einkünfte insgesamt
einen positiven Betrag der Einkünfte von mehr als
410,00 Euro überschreiten. 

b) Die Veranlagung muß außerdem nach § 46 Abs. 2
Nr. 2 EStG stattfinden, wenn der Steuerpflichtige
nebeneinander von mehreren Arbeitgebern
Arbeitslohn bezogen hat. In dem Beispiel oben
unter 4. hat A neben den Einkünften aus seiner
Tätigkeit als GmbH-Geschäftsführer keine weite-
ren Einkünfte von einem oder mehreren anderen
Arbeitgebern bezogen, die dem Lohnsteuerabzug
unterliegende Einkünfte aus nichtselbständiger
Tätigkeit sind. 

Eine Veranlagung nach § 46 Abs. 2 Nr. 2 EStG
kommt demnach nicht in Betracht. 

c) War für einen Steuerpflichtigen, der zu dem Per-
sonenkreis des § 10c Abs. 3 EStG gehört, die
Lohnsteuer im Veranlagungszeitraum oder für
einen Teil des Veranlagungszeitraums nach den
Steuerklassen I bis IV unter Berücksichtigung der
Vorsorgepauschale nach § 10c Abs. 2 EStG zu
erheben, so ist die Veranlagung nach § 46 Abs. 2
Nr. 3 EStG vorzunehmen. Hinsichtlich des Bei-
spiels oben unter 4. wird unterstellt, daß A nicht
zu diesem Personenkreis gehört und eine Veran-
lagung nach dieser Vorschrift deshalb nicht in
Betracht kommt.  

d) Haben Ehegatten, die nach den §§ 26, 26b EStG
zusammen zur Einkommen-steuer zu veranlagen
sind, beide Arbeitslohn bezogen und ist einer der
Ehegatten für den Veranlagungszeitraum oder
einen Teil davon nach der Steuerklasse V oder VI
besteuert worden, so ist eine Veranlagung nach §
46 Abs. 2 Nr. 3a EStG vorzunehmen. Nach dem
Sachverhalt des Beispiels oben unter 4. ist der
Steuerpflichtige A ledig. Das Finanzamt hat ihn

daher nicht für den Veranlagungszeitraum 1999
zu veranlagen. 

e) Ist auf der Lohnsteuerkarte eines Steuerpflichti-
gen ein Freibetrag i.S.d. § 39a Abs. 1 Nr. 1 – 3, 5
oder 6 EStG eingetragen worden, so ist die Veran-
lagung gem. § 46 Abs. 2 Nr. 4 EStG vorzunehmen.
Das gilt auch für einen Steuerpflichtigen, der zum
Personenkreis des § 1 Abs. 2 gehört, wenn diese
Eintragungen auf einer Bescheinigung nach § 39c
erfolgt. 
Eintragungen i.S.d. § 46 Abs. 2 Nr. 4 EStG sind auf
der Lohnsteuerkarte des Steuerpflichtigen A im
Beispiel oben unter 4. nicht erfolgt. Er ist daher
nicht zu veranlagen. 

f) Die Veranlagungspflicht besteht gem. § 46 Abs. 2
Nr. 4a EStG für jeden Elternteil, der Einkünfte aus
nichtselbständiger Tätigkeit bezogen hat und mit
dem anderen Elternteil nicht gemeinsam veran-
lagt wird, weil er mit diesem nicht verheiratet ist,
von diesem dauernd getrennt lebt oder geschie-
den ist. Die Eltern müssen ein gemeinsames Kind
mit Anspruch auf einen Haushaltsfreibetrag, Aus-
bildungs-Freibetrag oder auf einen Pauschbetrag
für Körperbehinderte oder Hinterbliebene haben.
Der Steuerpflichtige A in dem Beispiel oben unter
4. ist kinderlos und ledig und somit nicht nach der
Vorschrift des § 46 Abs. 2 Nr. 4a EStG zu veranla-
gen. 

g) Hat ein Steuerpflichtiger ab dem Veranlagungs-
zeitraum 1999 als Arbeitnehmer Entschädigun-
gen oder Vergütungen für mehrjährige Tätigkei-
ten erhalten (§ 34 Abs. 1 und 2 Nr. 2 und 4, § 39b
Abs. 3 Satz 9 EStG), so hat das Finanzamt diesen
nach § 46 Abs. 2 Nr. 5 EStG zu veranlagen. Derar-
tige Entschädigungen oder Vergütungen hat der
Steuerpflichtige A im Beispiel oben unter 4. nicht
erhalten und ist nicht aus diesem Grund für den
Veranlagungszeitraum 1999 zu veranlagen. 

h) Die Veranlagung muß gem. § 46 Abs. 2 Nr. 6 EStG
erfolgen, wenn die Ehe des Arbeitnehmers im Ver-
anlagungszeitraum durch Tod, Scheidung oder
Aufhebung aufgelöst wurde und er oder sein Ehe-
gatte der aufgelösten Ehe im Veranlagungszeit-
raum wieder geheiratet hat. Bei dem Steuerpflich-
tigen A im Beispiel oben unter 4. liegt diese Vor-
aussetzung nicht vor, so daß er nicht nach dieser
Vorschrift zu veranlagen ist. 
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i) Nach der Bestimmung des § 46 Abs. 2 Nr. 7 a und
b EStG ist der Steuerpflichtige zu veranlagen,
wenn er unbeschränkt steuerpflichtig ist und der
Ehegatte als EU- oder EWR-Angehöriger auf der
Lohnsteuerkarte berücksichtigt worden ist oder
wenn ein Steuerpflichtiger unbeschränkte Steuer-
pflicht beantragt hat mit möglichem Ehegatten-
splitting für den EU- oder EWR-Ehegatten (Grenz-
pendler). 

A ist als lediger, unbeschränkt Steuerpflichtiger
nicht nach dieser Bestimmung zu veranlagen,
weil ihre Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 

Im Beispielsfall – siehe oben unter 4. - kann die auf-
grund der Versäumnis der Zwei-Jahres-Frist des §
46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 EStG abzulehnende Veranla-
gung nicht doch noch aufgrund der Anwendung
einer der Bestimmungen des § 46 Abs. 2 Nr. 1 - 7
EStG durchgeführt werden. Das Finanzamt hat den
Verlust des A aus Vermietung und Verpachtung in
Höhe von 60.000,00 Euro für das Jahr 1999 nicht bei
der Veranlagung einkommensteuermindernd zu
berücksichtigen.

6. Vermeidung der Folgen der Fristversäumnis
durch Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gem. § 110 AO

Eine Veranlagung zur Einkommensteuer kann in
diesem Fall dann durchzuführen sein, wenn der
Steuerpflichtige die Wiedereinsetzung in den vori-
gen Stand gem. § 110 AO beantragt und diese vom
Finanzamt gewährt wird. Nach § 110 AO ist jeman-
dem auf Antrag Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand zu gewähren, wenn er ohne Verschulden ver-
hindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten. Der
Antrag ist innerhalb eines Monats nach Wegfall des
Hindernisses zu stellen. Die Tatsachen zur Begrün-
dung des Antrags sind bei der Antragstellung oder
im Verfahren über den Antrag glaubhaft zu machen.
Die versäumte Handlung ist innerhalb der Antrags-
frist nachzuholen. Über den Antrag entscheidet das
Finanzamt, das über die versäumte Handlung zu
befinden hat. 

a) Fristüberschreitung ohne Verschulden des
Steuerpflichtigen 

Voraussetzung für die Wiedereinsetzung ist, daß
den Steuerpflichtigen kein Verschulden an der Fri-
stüberschreitung trifft. Schuldhaft versäumt wird
nach der Rechtsprechung des BFH die Frist, wenn

der Steuerpflichtige bei der Einhaltung der Frist die
Sorgfalt außer Acht läßt, die für einen gewissenhaf-
ten, seine Rechte und Pflichten sachgerecht wahr-
nehmenden Bürger geboten und ihm nach den
Gesamtumständen des konkreten Falles zumutbar
ist. 

Entschuldigt werden kann die Fristversäumnis nur
dann, wenn sie durch die äußerste, den Umständen
des Falles angemessene und vernünftigerweise zu
erwartende Sorgfalt nicht verhindert werden konn-
te. Die Rechtsprechung legt einen individuellen sub-
jektiven Verschuldensmaßstab an, der die besonde-
ren Umstände des Einzelfalls berücksichtigt und die
Kenntnisse, Bildung, Möglichkeiten und Fähigkeiten
des einzelnen Steuerpflichtigen in die Beurteilung
einbezieht. Dieser subjektive Maßstab führt bei
jeder Form des Verschuldens, auch im Falle leichter
Fahrlässigkeit, zum Ausschluß der Wiedereinset-
zung. Das Verschulden kann aber dann ausgeschlos-
sen sein, wenn die Sorgfaltspflicht gemindert ist.
Die Minderung tritt ein, wenn das Finanzamt durch
Schaffen eines Vertrauenstatbestandes ein falsches
Verhalten des Steuerpflichtigen veranlaßt hat.1

Dabei dürfen nach der Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichtes die Anforderungen an den
Steuerpflichtigen und an das Vorliegen der Voraus-
setzungen für die Gewährung von Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand nach den hierfür maßgeblichen
Vorschriften nicht überspannt werden. Der Zugang
zum Gericht darf nicht in unzumutbarer, sachlich
nicht gerechtfertigter Weise erschwert werden. Dies
hat das Bundesverfassungsgericht in seiner Ent-
scheidung vom 2.9.2002 erneut festgestellt.2

In dem entschiedenen Fall ging es darum, daß ein
leicht als Einspruch erkennbarer Originalschriftsatz
mit Originalvollmacht fristgemäß bei dem unzustän-
digen Finanzamt eingereicht worden war, das
Schreiben vom Sachbearbeiter ohne weiteres als Irr-
läufer erkennbar war und von diesem nicht an das
im Einspruch bezeichnete zuständige Finanzamt
weitergeleitet, sondern lediglich in der Akte abge-
heftet worden war. Der Einspruch hätte nach Ansicht
des BVerfG vom Sachbearbeiter an das zuständige
Finanzamt weitergeleitet werden müssen. In der
Ablehnung der Gewährung von Wiedereinsetzung
in den vorigen Stand durch den BFH sah das BVerfG
eine Verletzung des Rechts des Steuerpflichtigen in
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seinem Recht auf effektiven Rechtsschutz gem. Art.
19 Abs. 4 GG. Die Gewährleistung des effektiven
Rechtsschutzes gebiete eine Auslegung und Anwen-
dung der die Einlegung von Rechtsbehelfen regeln-
den Vorschriften, die die Beschreitung des eröffne-
ten Rechtswegs nicht in unzumutbarer aus Sach-
gründen nicht mehr zu rechtfertigender Weise
erschweren. Der Richter dürfe durch übermäßig
strenge Handhabung verfahrensrechtlicher Vor-
schriften nicht den Anspruch auf gerichtliche Durch-
setzung des materiellen Rechts unzumutbar verkür-
zen. Für die Beurteilung, ob im Einzelfall Verschul-
den des Steuerpflichtigen für die Fristversäumung
anzunehmen ist, hat sich eine umfangreiche Kasui-
stik herausgebildet. (siehe im einzelnen hierzu:
Klein, AO, 7. Aufl. 2000, § 110 Rz. 6 – 26). 

So kann es am Verschulden fehlen im Falle 
– persönlicher Hinderungsgründe, 
– wenn die Frist auch bei sorgfältiger Prüfung des

Steuerbescheides oder der zur Einhaltung der
Frist erforderlichen Schritte versäumt worden
wäre, 

– eines unverschuldeten Rechtsirrtums, 
– falscher oder unzulänglicher Adressierung nur

ausnahmsweise,
– von Verzögerungen beim Postlauf 
– des Vorliegens von Umständen im Verantwor-

tungsbereich der Behörde.

b) Fristversäumung aufgrund unverschuldeten
Rechtsirrtums 

Im folgenden soll auf die Fallgruppe der Fristversäu-
mung aufgrund unverschuldeten Rechtsirrtums ein-
gegangen werden. Diesbezüglich unterscheidet die
Rechtsprechung zwischen einem Rechtsirrtum über
die Frist selbst und die Form der Fristwahrung. Auch
ein Irrtum über Beginn oder Dauer der Rechtsbe-
helfsfrist wurde vom BFH als Grund für die Wieder-
einsetzung in den vorigen Stand anerkannt.3 Dies
gilt auch im Falle eines Rechtsirrtums über die Frist
des § 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 EStG. Diese ist zwar
keine Rechtsbehelfsfrist, jedoch eine gesetzliche
Frist i.S.d. § 110 AO. Dem Wortlaut des § 110 AO
nach kann Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
gewährt werden, wenn eine gesetzliche Frist unver-
schuldet versäumt wurde. 

In ihrer Verfügung vom 5.4.2002 hat die OFD Frank-
furt4 ausgeführt, daß bei Versäumung der Antrags-
frist § 110 AO anzuwenden ist. Gemäß § 110 AO
könne die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand

nur gewährt werden, wenn der Steuerpflichtige ohne
Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist
einzuhalten. Verhindert könne danach auch sein,
wer sich im unverschuldeten Rechtsirrtum über ver-
fahrensrechtliche Voraussetzungen befand. 

Hervorzuheben ist hier jedoch, daß der Irrtum über
die materielle Rechtslage und die dadurch bewirkte
Fristversäumnis grundsätzlich kein Wiedereinset-
zungsgrund ist. Ausnahmsweise kann die Fristver-
säumnis dann unverschuldet sein, wenn die Rechts-
lage in hohem Maße unsicher ist und der Steuer-
pflichtige infolge rechtlich vertretbarer Überlegun-
gen unterläßt, fristgemäß den Rechtsbehelf einzule-
gen.5

Das Finanzgericht Köln hat in seinem Urteil vom
24.10.20006 zugunsten des Steuerpflichtigen ent-
schieden, daß auch bei einem als Beamter tätigen
Volljuristen nicht von vornherein unterstellt werden
könne, dieser kenne die steuerlichen Vorschriften
betreffend materielles und formelles Recht oder
hätte sich entsprechend zu informieren. Entgegen
der Anleitung zur Einkommensteuererklärung 1996
sei kein strenger Maßstab anzulegen bei der Prüfung
der Frage, ob der Steuerpflichtige die Antragsfrist
schuldhaft versäumt habe. Anders als ein Irrtum
über das Wesen einer Ausschlußfrist oder über das
materielle Recht sei ein unverschuldeter Rechtsirr-
tum über eine Ausschlußfrist einer Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zugänglich. 

In dem dieser Entscheidung zugrunde liegenden Fall
hatte der Steuerpflichtige die Einkommensteuerer-
klärung für das Jahr 1996 erst am 17.9.1998 bei dem
zuständigen Finanzamt eingereicht. Er erklärte
einen Verlust aus Vermietung und Verpachtung in
Höhe von fast 61.000 DM. Das Finanzamt lehnte die
Veranlagung mit Hinweis auf die abgelaufene Frist
des § 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 EStG ab, gab dem Steu-
erpflichtigen jedoch die Möglichkeit, Wiedereinset-
zung in den vorigen Stand zu beantragen und inner-
halb einer gesetzten Frist zu begründen. Der Steuer-
pflichtige begründete seinen Antrag auf Wiederein-
setzung in den vorigen Stand unter anderem damit,
er habe die Antragsfrist von zwei Jahren nicht
gekannt und aufgrund dieser Rechtsunkenntnis ver-
säumt. Ihm sei nicht bekannt gewesen, daß ab 1996
erstmals unabhängig von den Einkommensgrenzen
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für die Veranlagung bestimmter Arbeitnehmer eine
Antragsfrist von zwei Jahren gelte. Er sei bis zur
Ablehnung der Veranlagung davon ausgegangen,
zur Veranlagung verpflichtet zu sein. Hinsichtlich
der Rechtsunkenntnis treffe ihn kein Verschulden,
zumal es sich um einen Irrtum über Verfahrens-
recht gehandelt habe. Der Hinweis in den Erläute-
rungen zum Einkommensteuerbescheid 1994 auf die
Änderung des § 46 EStG und den Wegfall der Zusen-
dung der Erklärungsvordrucke bedeutete noch kei-
nen Hinweis auf die ab 1996 für den Kläger geltende
zweijährige Außchlußfrist. Das Finanzgericht sah –
neben anderen Argumenten - als zugunsten des
Steuerpflichtigen streitentscheidend an, daß die
zweijährige Ausschlußfrist des § 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz
2 EStG erstmals für das Jahr 1996 für ihn galt und er
diese erstmalig wegen seiner Unkenntnis versäumt
hatte. Deshalb war die Fristversäumnis unverschul-
det. 

Zu der Möglichkeit der Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gem. § 110 AO bei Versäumnis der
zweijährigen Frist des § 46 Abs. 2 Nr. 8 Satz 2 EStG
sind weitere neuere Urteile von Finanzgerichten
ergangen.7

Die diesen Urteilen zugrunde liegenden Sachverhal-
te weichen von dem des oben dargestellten zwar ab.
Gemeinsam haben die Urteile jedoch, daß die Wie-
dereinsetzung in den vorigen Stand abgelehnt
wurde. Die dafür ausgeführten unterschiedlichen
Gründe können den oben unter a) genannten Fall-
gruppen zugeordnet werden. 

Eine Ausnahme stellt insofern die Entscheidung des
FG Nürnberg Urt. vom 18.7.2000 Az. I 190/97 unter
Berücksichtigung des Grenzpendlergesetzes dar,
weil sie der Klage stattgegeben hat.8

c) Glaubhaftmachen der Tatsachen zur
Begründung des Antrags 

Ferner muß der Steuerpflichtige glaubhaft machen,
daß er die Frist nicht schuldhaft versäumt hat. Der
Steuerpflichtige muß die Tatsachen detailliert vor-
tragen, aus denen sich ergibt, daß die Frist unver-
schuldet versäumt war, und sie mittels präsenter
Beweismittel glaubhaft machen.9 Dafür gelten die
Regeln der objektiven Beweislast. Ist dem Steuer-
pflichtigen also die Glaubhaftmachung nicht mög-
lich, wird die Entscheidung über die Wiedereinset-
zung zu seinem Nachteil ausfallen.10

d) Folgen für das Beispiel des Steuerpflichtigen A 

Der Steuerpflichtige A in dem Beispiel oben unter 4.
hätte hier einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand gem. § 110 AO bei dem für ihn zustän-
digen Wohnsitzfinanzamt zu stellen. Den Antrag
hätte er innerhalb eines Monats nach Wegfall des
Hindernisses zu stellen. Spätestens mit Bekanntga-
be der Nichtveranlagungsverfügung vom 16.07.2002
gem. § 122 Abs. 2 Nr. 1 AO ist das Hindernis der
Nichtkenntnis der Zwei-Jahres-Frist weggefallen. Bis
zum 19.08.2002 mußte er daher nicht nur den Ein-
spruch einlegen, sondern auch Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand beantragen. Der Einspruch kann
mit dem Wiedereinsetzungsantrag verbunden wer-
den. Mit Einreichen der Einkommensteuererklärung
für 1999 hatte A bereits die versäumte Handlung
nachgeholt. Zur Begründung des Antrags sind die
Tatsachen bei der Antragstellung oder im Verfahren
über den Antrag glaubhaft zu machen.

Der Steuerpflichtige A hätte hier darzulegen und
glaubhaft zu machen, daß er ohne Verschulden ver-
hindert war, die gesetzliche Frist des § 46 Abs. 2 Nr.
8 Satz 2 EStG einzuhalten. Verhindert kann er nach
der Verfügung der OFD Frankfurt auch sein, wenn
er sich im unverschuldeten Rechtsirrtum über ver-
fahrensrechtliche Voraussetzungen befand. Für den
Steuerpflichtigen A hängen die Aussichten auf
Erfolg seines Antrages auf Wiedereinsetzung in den
vorigen Stand davon ab, ob es ihm gelingt, darzule-
gen und glaubhaft zu machen, daß er sich unver-
schuldet in einem Irrtum über verfahrensrechtliche
Voraussetzungen des § 46 Abs. 2 Nr. 8 EStG befand. 

7. Ausblick und Fazit 

Nach derzeitiger Rechtsprechung der Finanzgerichte
und des BFH bestehen nur geringe Aussichten, bei
Versäumung der Zwei-Jahres-Frist des § 46 Abs. 2
Nr. 8 EStG Wiedereinsetzung in den vorigen Stand
zu erhalten und dadurch eine Veranlagung mit ein-
kommensteuermindernder Berücksichtigung der
Verlustzuweisungen zu erreichen. 
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7 Vgl. FG Hamburg Urt. vom 4.6.2002 Az. III 128/01; FG Hamburg Urt.
vom 9.8.2000 Az. I 615/98; Hessisches FG Urt. vom 23.2.2000 Az. 5
K 3510/99; FG Saarland Urt. vom 25.9.2002 Az. 1 K 361/01; FG Köln
Urt. vom 30.5.2001 Az. 9 K 4868/00.

8 Das FG Niedersachsen gewährte in seiner jüngsten Entscheidung
vom 10.12.2003 - Az. 4 K 508/01 - Wiedereinsetzung in den vorigen
Stand. Dazu wird in der nächsten Ausgabe des SAM 2/2004 ergän-
zend Stellung genommen.

9 BFH Urt. v. 27.2.2002 Az. III B 134/01 in AO-Steuerberater, 2002, S.
212.

10 Vvgl. zur Glaubhaftmachung: Klein, 7. Aufl. 2000, § 110 Rz. 5, 46 f



Ausländische Investmentfonds:
erneute Diskriminierung, diesmal
durch die Hintertür!
Friedhelm JACOB, Rechtsanwalt und Steuerberater,
Partner Hengeler Mueller, Partnerschaft von Rechtsan-
wälten, Frankfurt

Wer glaubt, durch das gerade in Kraft getretene
Investmentmodernisierungsgesetz (InvMG) sei
die Ungleichbehandlung ausländischer Fonds besei-
tigt, sieht sich bei genauerer Analyse enttäuscht. 

Teil des InvMG ist das Investmentsteuergesetz
(InvStG). Wie von der Bundesregierung angekün-
digt, beseitigt das InvStG weitgehend die steuerli-
chen Nachteile, die bislang deutsche Investoren in
ausländische Fonds in Kauf zu nehmen hatten.
Während für Anleger in Inlandsfonds seit Abschaf-
fung des körperschaftsteuerlichen Anrechnungsver-
fahrens das Halbeinkünfteverfahren galt, wenn der
Fonds Dividenden ausschüttete, schloß das Aus-
landinvestment-Gesetz (AIG) dies bislang aus-
drücklich aus. Ebenso kamen Anleger in der Rechts-
form der Kapitalgesellschaft nicht in den Genuß des
Nulleinkünfteverfahrens, wenn der Auslandsfonds
Beteiligungserträge oder Aktienveräußerungsgewin-
ne ausschüttete. Diese Mißstände wurden von den
Auslandsfonds über Jahre als diskriminierende
Behandlung bekämpft - letztlich mit Erfolg, wie die
Neuregelungen im InvStG belegen. Zwar hat das
Gesetz noch nicht in allen Punkten Parität herbeige-
führt, aber die groben Mängel sind beseitigt. 

Bei der Betrachtung der neuen Rechtslage darf man
jedoch die Lektüre des InvMG nicht beim InvStG
abbrechen. In seinem Artikel 4 nimmt das InvMG
auch das Außensteuergesetz (AStG) ins Visier. Bei
genauer Betrachtung der selbst von den Experten
bislang „überlesenen“ technischen Änderungen tut
sich hier ein neuer Abgrund auf. 

Geändert wird dort der erst unlängst - nämlich mit
Wirkung ab 2002 - in das AStG eingefügte § 7 Abs. 7,
und zwar in zwei Punkten. Die neue Vorschrift brach-
te Klarheit in das bis dato zweifelhafte Konkurrenz-
verhältnis zwischen AIG und AStG. So war es denk-
bar, das ein als Kapitalgesellschaft verfaßter Aus-
landsfonds (z.B. eine luxemburgische SICAV) Ver-
äußerungsgewinne erzielte, die für einen Privatinve-
stor nach dem AIG steuerfrei waren. Dennoch konn-
te der Investor unter bestimmten Voraussetzungen

mit seinen Fondserträgen zugleich der sog. Hinzu-
rechnungsbesteuerung des AStG unterliegen. Das
AStG hätte als die schärfere Norm die Steuerbefrei-
ung des AIG also wieder zunichte gemacht. Um dies
zu verhindern, räumte die Kollisionsnorm des § 7
Abs. 7 AStG dem AIG den Vorrang ein, wenn auf die
Einkünfte des Auslandsfonds sowohl das AIG als
auch das AStG anwendbar waren. Dieser Vorrang
konnte jedoch auch zu unbeabsichtigten Steuer-
lücken führen. Z.B. konnte eine deutsche Kapitalge-
sellschaft an der luxemburgischen SICAV eine aus-
reichend hohe Beteiligung zeichnen und so eine
nach dem AIG an sich steuerpflichtige Ausschüttung
(z.B. aus Zinsen) steuerfrei vereinnahmen, nämlich
über die Schachtelbefreiung des deutsch-luxembur-
gischen Doppelbesteuerungsabkommens (DBA).
Hier setzt das InvMG in Punkt 1 an. Der Vorrang des
InvStG (als Nachfolger des AIG) vor dem AStG soll
nicht gelten, wenn nach dem InvStG „an sich“ steu-
erpflichtige Erträge über ein DBA steuerfrei gestellt
werden. Damit ist der Weg für die Hinzurechnungs-
besteuerung nach dem AStG wieder freigegeben,
und die wird seit den jüngsten Änderungen durch
das Steuervergünstigungsabbaugesetz (StVergAbG)
durch ein DBA nicht mehr blockiert (Stichwort „trea-
ty override“). Gesetzgebungstechnisch wird diese
Änderung übrigens nicht nur durch das InvMG per
2004, sondern rückwirkend per 2003 auch durch
das parallel in Kraft tretende „Korb II“-Gesetz voll-
zogen, was für zusätzliche Verwirrung bei den
Anwendungsregeln sorgt (vgl. § 21 Abs. 11 einer-
seits und Abs. 12 AStG andererseits).

Wäre dies die einzige Änderung am § 7 Abs. 7 AStG,
könnte man für diesen Lückenschließer sicher Ver-
ständnis aufbringen – bei allen Vorbehalten gegenü-
ber den abkommensverdrängenden unilateralen
Maßnahmen des Gesetzgebers des StVergAbG.
Wesentlich schlimmer - und möglicherweise von 
den Verfassern des InvMG in den Fernwirkungen
nicht erkannt - ist der zweite Punkt. Durch eine
geringfügige technische Änderung des Gesetzes-
wortlautes wird ferner – nicht im Korb II-Gesetz,
aber – im InvMG „klargestellt“ (so die Aussage in
einem Aufsatz eines BMF-Referenten), daß der Vor-
rang des InvStG vor dem AStG nur für solche Ein-
künfte gilt, die „nach dem InvStG steuerpflichtig
sind“. Offenbar befürchtet das BMF, daß bestimmte
Einkünfte eines Auslandsfonds ins schwarze Loch
fallen, wenn sie vom InvStG freigestellt sind und von
der Hinzurechnungsbesteuerung im AStG nicht
erfaßt werden können, weil das InvStG dessen
Anwendung abblockt. In diesem zweiten Punkt
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schießt das InvMG freilich weit über das legitime
Ziel, Besteuerungslücken zu schließen, hinaus.
Denn das InvStG stellt ganz bewußt z.B. Gewinne
aus Wertpapierveräußerungsgeschäften (einschließ-
lich solcher aus Leerverkäufen) und aus Terminge-
schäften steuerfrei, solange sie vom Fonds thesau-
riert werden. Diese Freistellung gilt sowohl für pri-
vate wie gewerbliche Investoren. Werden diese
Gewinne ausgeschüttet, bleibt immerhin noch der
Privatinvestor nach dem Willen des InvStG steuer-
frei. Die Gesetzesbegründung zum InvStG belegt,
daß dieser Steuerverzicht beabsichtigt ist. Jedenfalls
bis zur Einführung einer umfassenden Abgeltungs-
steuer sollen Investoren z.B. in Hedgefonds-Anteile
steuerlich den Zeichnern von Hedgefonds-Zertifika-
ten gleichgestellt werden. Nach der Änderung des
§ 7 Abs. 7 AStG durch Art. 4 InvMG bleibt diese
steuerliche Entlastung dem Investor in einen
Inlandsfonds erhalten. Der Anleger in ausländische
Anteile z.B. eines Obligationen-Fonds oder auch
eines Hedge-Fonds mit der „falschen“ Rechtsform
kommt dagegen in die Hinzurechnungsbesteuerung,
es sei denn er hält weniger als 1% der Anteile und
der Fonds ist börsennotiert (vgl. § 7 Abs. 6 AStG in
der Fassung des Unternehmensteuer-Fortentwick-
lungsgesetzes). Die gewollte Steuerbefreiung des
InvStG wird durch die Hintertür des AStG unterlau-
fen.

Damit liegt der Vorwurf einer neuerlichen Diskrimi-
nierung ausländischer Fonds gegenüber Inlands-
fonds auf der Hand. Die Problematik schien durch
die Erstreckung des Halbeinkünfteverfahrens auf
die Auslandsfonds weitgehend entschärft. Das
„Kleingedruckte“ in § 7 Abs. 7 AStG zeigt, daß sich
das Thema nicht erledigt, sondern nur verlagert hat.
Der Gesetzgeber sollte im Zuge der geplanten Über-
arbeitung der §§ 7 ff. AStG diesen falschen Schritt
so schnell wie möglich korrigieren.

Merkblatt des BMF zur
Steueramnestie
Von Dr. Rainer SPATSCHECK und Manja EHNERT, Mün-
chen1

Knapp einen Monat nach Einführung der Steueram-
nestie haben sich die obersten Finanzbehörden des
Bundes und der Länder auf eine einheitliche und für
die Finanzverwaltung verbindliche Auslegung ver-
ständigt.2 Mit dem „Merkblatt zur Anwendung des

Gesetzes über die strafbefreiende Erklärung
– Strafbefreiungserklärungsgesetz (StraBEG) -” soll
eine bundesweit einheitliche Auslegung des Geset-
zes erreicht werden. Zunächst wurde das Merkblatt
auf der Internetseite des BMF veröffentlicht.3 Es soll
demnächst als BMF-Schreiben im Bundessteuerblatt
erscheinen. 

Mit dem StraBEG hat der Gesetzgeber Steuersün-
dern der Jahre 1993 bis 2002 eine goldene Brücke
gebaut. Vom 1.1.2004 bis 31.3.2005 können sie
durch Abgabe einer strafbefreienden Erklärung und
Zahlung eines Abgeltungsbetrags, der jeweils nur
einen Bruchteil des sonst üblichen Steuersatzes aus-
macht, straf- und steuerfrei werden. Hinterziehungs-
oder sonstige Zinsen fallen – im Gegensatz zur
Selbstanzeige – keine an.4 Da das Gesetzgebungs-
verfahren zügig ablief und das Gesetz erst seit dem
1.1.2004 anwendbar ist, gibt es noch viele ungeklär-
te Auslegungs- und Praxisfragen. Die Literatur ist
nicht immer einer Meinung und Rechtsprechung
existiert noch nicht. Um den Erfolg des Projekts
„Steueramnestie” nicht zu gefährden, hat das Bun-
desfinanzministerium in einem Merkblatt die wich-
tigsten Streitfragen aus Sicht der Finanzverwaltung
geklärt – nicht immer zu Gunsten des Steuerpflich-
tigen.

Das hier vorgestellte BMF-Merkblatt enthält ua.
Klarstellungen zur Ermittlung der maßgeblichen
Einnahmen bei sog. Veräußerungsgeschäften. Darü-
ber hinaus werden zB die Person des Erklärungsbe-
rechtigten, der erforderliche Inhalt der Erklärung,
die Art und Weise der Abgabe oder das für den Emp-
fang zuständige Finanzamt präzisiert.

1. Amnestie nur für „echte” Steuersünder 

Eine strafbefreiende Erklärung kommt nur für
„echte” Steuersünder in Betracht. Diese Voraus-
setzung ist nicht erfüllt, wenn nur ein Versuch der
Steuerhinterziehung vorliegt.5 Hier ist eine strafbe-
freiende Erklärung nicht möglich. Diese enge Ausle-
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1 Dr. Rainer SPATSCHECK, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
und Fachanwalt für Strafrecht ist Partner und Manja EHNERT,
Rechtsanwältin, ist Mitarbeiterin der Sozietät Streck Mack Schwed-
helm, München/Köln/Berlin. 

2 BMF IV A 4 – S 1928 – 18/04 vom 3.2.2004, www.bundesfinanzmi-
nisterium.de/BMF-.336.22567/Pressemitteilung/index.htm. 

3 www.bundesfinanzministerium.de/BMF/Anlage22566/Merkblatt-
zur-Anwendung-des-Gesetzes-ueber-die-strafbefreiende-Erklaerung-
Acrobat-Reader-ab-5.0.pdf.

4 Zur Funktionsweise der Amnestie nach dem StraBEG vgl. SCHWED-
HELM/SPATSCHECK, DStR 2004, 109.

5 Merkblatt, Tz. 2.1. Abs. 1.



gung des Anwendungsbereichs dürfte uE kaum dem
Willen des Gesetzgebers gerecht werden, möglichst
viele Steuerunehrliche dauerhaft in die Steuerehr-
lichkeit zurückzuführen. Ferner kann eine strafbe-
freiende Erklärung nicht abgegeben werden, wenn
materiell rechtlich zu Unrecht eine Steuer zu niedrig
oder eine Steuervergütung zu hoch festgesetzt oder
ein nicht gerechtfertigter Steuervorteil erlangt
wurde, ohne daß dem eine entsprechende Hinterzie-
hungstat zu Grunde liegt.6

2. Kurze Zahlungsfrist beachten 

Die strafbefreiende Wirkung tritt erst ein, wenn
Erklärung und Abgeltungszahlung fristgerecht erfol-
gen. Bei unverschuldeter Versäumung der
Erklärungs- oder Zahlungsfrist kann unter den Vor-
aussetzungen des § 110 AO Wiedereinsetzung in den
vorherigen Stand gewährt werden. Eine Fristverlän-
gerung nach § 109 AO ist nicht möglich. Die Zah-
lungsschonfrist nach § 240 Abs. 3 AO kommt im
Rahmen des StraBEG nicht zur Anwendung.7

Vor Abgabe einer Amnestieerklärung ist sicherzu-
stellen, daß die Zahlung fristgerecht geleistet wer-
den kann. Bei der Übersendung von Schecks ist der
Tag des Eingangs maßgebend, bei Überweisungen
der Tag, an dem der Betrag dem Finanzamt gutge-
schrieben wird.9 Daher ist eine längere Überwei-
sungsdauer von Auslandstransfers ebenso zu
berücksichtigen wie der Umstand, daß für den
Zugriff auf eine erst jetzt erklärte Erbschaft ein Erb-
schein erforderlich sein kann.

3. Bei Veräußerungsgeschäften auf Gewinne
abstellen 

Bei Veräußerungsgeschäften ist im Vordruck der
strafbefreienden Erklärung der Saldo aus dem
unversteuerten Brutto-Veräußerungspreis und den
steuerlich nicht berücksichtigten Anschaffungs-
oder Herstellungskosten oder ggf. Restbuchwert
(brutto) – gekürzt um 40 % – als Einnahme im Sinne
des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 StraBEG anzugeben. Eine
Saldierung mit Verlustgeschäften ist ausgeschlos-
sen. Diese amnestiefreundliche Klarstellung gilt
nicht nur bei der Veräußerung von Wirtschafts-
gütern im betrieblichen Bereich, sondern ausdrück-
lich auch bei privaten Veräußerungsgeschäften iSd.
§ 23 EStG.10

4. Angabe der Summe ausreichend 

In der strafbefreienden Erklärung ist die Bemes-
sungsgrundlage nur als ein Betrag, dh. als Summe
der verschiedenen Teilbemessungsgrundlagen,
anzugeben.11 Damit ist uE und auch nach Ansicht
der Finanzverwaltung die Erklärung der Teilbemes-
sungsgrundlagen, dh. der Anteile für ESt, USt,
GewSt schon in der Anlage vorzunehmen, während
in das Deckblatt nur der Gesamtbetrag einfließt.

5. Keine Abgabe per Telefax oder E-Mail! 

Da die strafbefreiende Erklärung vom Erklärenden
eigenhändig unterschrieben werden muß, ist die
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6 Merkblatt, Tz. 2.1. Abs. 4.
7 Merkblatt, Tz. 2.1.
8 Merkblatt, Tz. 2.3.
9 Merkblatt, Tz. 2.3. Abs. 5 aE.
10 Merkblatt, Tz. 3.3.4.
11 Merkblatt, Tz. 3.2.
12 Merkblatt, Tz. 5.2.

Beratungshinweis: Eine strafbefreiende Er-
klärung ist nur möglich, wenn der Erklärende das
Vorliegen aller objektiven und subjektiven Tatbe-
standsvoraussetzungen nachweisen kann. Der
„böse” (vorsätzlich hinterziehende) Steuerunehr-
liche kann eine Erklärung abgeben, der „gute”
(sich lediglich über eine komplizierte Rechtslage
irrende) Steuerunehrliche hingegen nicht.

Beratungshinweis: Die zehntägige Zahlungsfrist
beginnt mit der Abgabe der Erklärung. Maßge-
bend ist der Tag des Eingangs der strafbefreien-
den Erklärung beim zuständigen Finanzamt.8

Beratungshinweis: An das Erklärungsformular
sollte ein (gedeckter) Verrechnungsscheck gehef-
tet werden. In einer von uns betreuten strafbe

freienden Erklärung hat das Finanzamt den der
Erklärung beigefügten Scheck noch am Tag des
Eingangs beim Finanzamt eingelöst. Ein eindeuti-
gerer Beweis des Eingangs der Amnestieer-
klärung und der fristgerechten Zahlung ist wohl
kaum denkbar.

Beratungshinweis: Allein schon wegen der späte-
ren Nachweisbarkeit sind die Einnahmen sorgfäl-
tig nach Kalenderjahr und Lebenssachverhalt zu
spezifizieren.



Abgabe der strafbefreienden Erklärung per Telefax
oder durch elektronische Übermittlung unwirk-
sam.12

6. Beanstandungspflicht des Finanzamts 

Weist eine strafbefreiende Erklärung formale Män-
gel auf, die zur Unwirksamkeit führen würden und
behebbar sind (zB fehlende Unterschrift), kann das
zuständige Finanzamt innerhalb eines Monats nach
Eingang darauf hinweisen und Gelegenheit zur
Nachbesserung geben. Werden die formalen Mängel
durch den Erklärenden innerhalb der ihm gesetzten
Frist behoben, ist die strafbefreiende Erklärung von
Anfang an wirksam.13

7. Schätzungsbescheide

Hat das Finanzamt die Steuer wegen Nichtabgabe
der Steuererklärung auf der Grundlage einer zu
niedrigen Schätzung von Einnahmen nach § 162 AO
festgesetzt, sind die Einnahmen nur hinsichtlich des
die Schätzung übersteigenden Anteils anzusetzen.14

Beratungshinweis: Diese generelle Einschränkung
überrascht, kann doch auch für den vom Finanzamt
geschätzten Teil eine Steuerhinterziehung durch
Nichtabgabe der Erklärung vorliegen. UE ist hier zu
differenzieren, wie konkret die Schätzung bereits
auf Tatsachen beruht. Eine griffweise Schätzung ins
Blaue dürfte noch keine Steueramnestie aussch-
ließen. In bestimmten Fallkonstellationen kann es
folglich sinnvoll sein, eine Amnestieerklärung über
den Gesamtbetrag abzugeben. Folgt das Finanzamt
dem nicht, wird die als Steueranmeldung ohne
Nachprüfungsvorbehalt wirkende strafbefreiende
Erklärung geändert und der Abgeltungsbetrag
erstattet.

8. Progressionsvorbehalt

Unterliegen Einnahmen nicht der deutschen Ein-
kommensteuer aber dem Progressionsvorbehalt,
beträgt die Bemessungsgrundlage nach § 1 Abs. 2
Nr. 1 StraBEG Null. Allerdings muß dieser Lebens-
sachverhalt in der strafbefreienden Erklärung spezi-
fiziert werden. Diese Regelung ist grundsätzlich zu
begrüßen. Fraglich bleibt, wie der von der Finanz-
verwaltung angenommene Eintritt der Straffreiheit
dogmatisch darstellbar ist. Grundsätzlich sollen nur
Erklärung und Zahlung zusammen zur Straffreiheit
führen. Bei einer Bemessungsgrundlage von Null ist
der zu zahlende Abgeltungsbetrag jedoch ebenfalls
Null. 

9. Besonderheiten bei einzelnen Steuerarten

a) Abzugsteuern

Bei Erträgen, die einem Steuerabzug (insbesondere
Bauabzugsteuer, Lohnsteuer oder Kapital-
ertragsteuer/Zinsabschlag) unterliegen, ist die Brut-
to-Einnahme ohne Minderung um die Abzugsteuer
maßgebend. Die einbehaltene Abzugsteuer kann
nicht auf die pauschale Steuer angerechnet wer-
den.15

b) Umsatzsteuer

Maßgebliche Brutto-Einnahme ist regelmäßig das
vom Leistungsempfänger aufgewendete Brutto-Ent-
gelt einschließlich Umsatzsteuer (§ 10 Abs. 1 Satz 2
UStG).
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13 Merkblatt, Tz. 12.5.
14 Merkblatt, Tz. Tz. 3.3.6.
15 Merkblatt, Tz. 3.3.8.
16 Vgl. hierzu SCHWEDHELM/SPATSCHECK, DStR 2004, 109, 113.
17 SCHWEDHELM/SPATSCHECK, aaO.
18 Merkblatt, Tz. 3.6.

Beratungshinweis: Hat das zuständige Finanzamt
eine formal mangelhafte strafbefreiende
Erklärung nicht innerhalb eines Monates nach
Eingang beanstandet, sind diese Mängel – so das
BMF-Merkblatt – unbeachtlich. Dies ist im Stra-
BEG so nicht vorgesehen, kommt im Ergebnis
aber dem Erklärenden zu Gute und ist daher zu
begrüßen.

Beratungshinweis: Leider enthält das Merkblatt
keine Regelung dazu, wie mit Schwarzlohn-
zahlungen aus von Anfang an ordnungsgemäß
versteuerten Einnahmen umzugehen ist.16 Das
Gesetz äußert sich insofern nur zu Schwarzlohn-
zahlungen aus ursprünglich unversteuerten, jetzt
nacherklärten Einnahmen. Dennoch ist bei zutref-
fender Auslegung auch bei Schwarzlohn aus
weißen Einkünften eine Amnestieerklärung mög-
lich.17



c) Erbschaft- oder Schenkungsteuer

Bei der Ermittlung des bislang zu Unrecht nicht ver-
steuerten steuerpflichtigen Erwerbs dürfen die in
Betracht kommenden Freibeträge berücksichtigt
werden. Dies gilt allerdings nur, soweit sie bei frühe-
ren Erwerben noch nicht verbraucht wurden.18

d) Vermögensteuer

Die ausschließliche Verkürzung von Vermögensteu-
er konnte bislang nicht nacherklärt werden. Im Rah-
men der Amnestie ist dies nunmehr möglich.19 Erfor-
derlich ist, daß der zu Grunde liegende Lebenssach-
verhalt in der strafbefreienden Erklärung spezifi-
ziert wird. Die maßgebliche Bemessungsgrundlage
ist auch hier Null.

10. Gesonderte und einheitliche Feststellung

Bei gesonderter und einheitlicher Feststellung iSd.
§ 180 AO ist zu beachten, daß die Gesellschaft zwar
Schuldner der Gewerbe- und Umsatzsteuer ist. Die
im Rahmen der Gesellschaft erzielten Einkünfte
sind jedoch von den Beteiligten auf der Grundlage
der Gewinnfeststellung selbst nach Abgabe einer
Einkommensteuererklärung zu versteuern. Wurden
auf Grund eines Lebenssachverhalts zugleich
Gewerbe- und Umsatzsteuer sowie Einkommen-
steuer verkürzt, ist für jeden betroffenen Steuer-
schuldner eine gesonderte strafbefreiende
Erklärung abzugeben. Dies gilt auch dann, wenn alle
fraglichen Steuerverkürzungen vom selben Täter
begangen wurden. Damit sind zB bei einer Publi-
kums-KG – unabhängig von der Zahl der beteiligten
Gesellschafter – neben der Erklärung für die Gesell-
schaft, jeweils weitere Erklärungen für die einzelnen
Gesellschafter abzugeben.20 Hier wäre eine prakti-
kablere Lösung zu begrüßen gewesen. Die Regelung
der Finanzverwaltung erfordert eine hohes Maß an
Koordination. Um die Straf- und Steuerfreiheit nicht
durch Tatentdeckung zu gefährden, müssen alle
Erklärungen zeitgleich bei dem zuständigen Finanz-
amt eingehen.

11. Gegenbeweis

Werden einer Finanzbehörde aus einem anderen,
außerhalb des StraBEG liegenden Anlaß relevante
Taten oder Handlungen bekannt, wird kraft Gesetzes

– ausschließlich für das Besteuerungsverfahren –
vermutet, daß der Erklärende diese Taten oder Hand-
lungen in seiner strafbefreienden Erklärung nicht
berücksichtigt hat. Diese Vermutung kann der
Erklärende nur durch Gegenbeweis widerlegen. Er
muß nachweisen, daß die anderweitig bekannt
gewordenen Taten oder Handlungen Gegenstand sei-
ner strafbefreienden Erklärung waren.

12. Pauschale Steuer nicht abziehbar

Die pauschal zu entrichtende Abgeltungsteuer ist
nicht als Betriebsausgabe oder Werbungskosten
abziehbar, da diese pauschale Steuer als Einkom-
mensteuer gilt.22 Dies gilt selbst dann, wenn in der
Erklärung ausschließlich betriebliche Einnahmen
berücksichtigt wurden. Dieser Ansicht der Finanz-
verwaltung kann nicht zugestimmt werden. Die pau-
schale Steuer ist uE jedenfalls dann als Betriebsaus-
gabe abziehbar, wenn sie im betrieblichen Zusam-
menhang steht. Ohne Straf- oder Steuerfreiheit der
Amnestieerklärung zu gefährden, kann diese Frage
anschließend in einem finanzgerichtlichen Verfah-
ren geklärt werden. 

13. Fehlgeschlagene Erklärungen

a) Unzutreffender Lebenssachverhalt

Wurde in einer strafbefreienden Erklärung ein unzu-
treffender Lebenssachverhalt angegeben, kann die-
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19 Merkblatt, Tz. 3.7.
20 Merkblatt, Tz. 5.7.
21 So auch VERJANS/POPKEN, steueranwaltmagazin 2003, 82, 84. 
22 Merkblatt, Tz. 12.2.
23 Merkblatt, Tz. 12.8.

Beratungshinweis: Der Gegenbeweis ist insbeson-
dere dann erbracht, wenn die fraglichen Lebens-
sachverhalte in der strafbefreienden Erklärung
zweifelsfrei und sachlich zutreffend angegeben
worden sind. Darüber hinaus ist eine ausführli-
che Dokumentation der besprochenen Sach-
verhalte und Berechnungen empfehlenswert.
Diese Dokumentation verbleibt beim Steueran-
walt und kann im Zweifelsfall als Nachweis des
Inhalts der strafbefreienden Erklärung dienen.
Wird die Dokumentation nicht in der laufenden
Akte, sondern in einem separaten Ordner aufbe-
wahrt, sollten sich evtl. Durchsuchungsmaßnah-
men in einem späteren Ermittlungsverfahren ein-
grenzen lassen.21



ser nicht nachträglich durch Benennung des zutref-
fenden Lebenssachverhalts ausgetauscht werden.23

b) Offenbare Unrichtigkeit

Liegen offenbare Unrichtigkeiten vor, können diese
nach § 129 AO berichtigt werden. Hierfür muß der
Erklärende darlegen, daß nur ein mechanisches Ver-
sehen und kein Rechtsanwendungsfehler vorliegt.
Die Berichtigung kann auch nach Ablauf der
Monatsfrist noch erfolgen.25

c) Unwirksamkeit 

Ist auf Grund eines nicht fristgerecht behobenen
Mangels der strafbefreienden Erklärung, wegen des
Vorliegens eines Ausschlußtatbestands nach § 7
StraBEG oder wegen nicht oder nicht rechtzeitiger
Zahlung keine Straffreiheit eingetreten, ist der
Inhalt der Erklärung nicht nach § 13 StraBEG vor
der umfassenden Verwendung durch die Finanz-
behörde geschützt.26

14. Außenprüfung trotz Amnestieerklärung

Die Abgabe einer strafbefreienden Erklärung darf
ausdrücklich nicht zum Anlaß genommen werden,
ein steuerliches oder strafrechtliches Ermittlungs-

verfahren einzuleiten. Allerdings betont das Merk-
blatt gleichzeitig, daß die Anordnung einer Außen-
prüfung aus anderem Anlaß – z.B. auf Grund des all-
gemeinen Prüfungsturnusses und Prüfungsge-
schäftsplans oder auf Grund im Besteuerungs-
verfahren aufgetretener Zweifel – zulässig ist.

Fazit

Das Merkblatt des BMF ist ein erster Schritt zu mehr
Rechtssicherheit. Dennoch stellt es lediglich die
Ansicht der Finanzverwaltung klar. Nach wie vor
offen sind die Reaktionen der Staatsanwaltschaften
und der Gerichte, falls es zu Streitigkeiten im
Zusammenhang mit der strafbefreienden Erklärung
kommt.
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24 Merkblatt, Tz. 12.8. Abs. 2.
25 Merkblatt, Tz. 12.9. Abs. 2.
26 Merkblatt, Tz. 14.4.
27 Vgl. hierzu SCHWEDHELM/SPATSCHECK, aaO, 118.
28 Merkblatt, Tz. 9.2.

Beratungshinweis: Bei Angabe eines unzutreffen-
den Lebenssachverhalts, kann Straf- und Steuer-
freiheit nur durch eine weitere strafbefreiende
Erklärung mit dem zutreffenden Lebens-
sachverhalt erreicht werden. Die mit der fehler-
haften strafbefreienden Erklärung bewirkte Steu-
erfestsetzung kann auf Anfechtung – innerhalb
eines Monats ab Eingang der Erklärung – nach §§
172 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 a AO aufgehoben wer-
den.24

Beratungshinweis: Umstritten ist, ob eine wieder-
holte strafbefreiende Erklärung möglich ist, da
genau dieselben Angaben schon einmal gemacht
wurden, vgl. § 7 Satz 1 Nr. 3 StraBEG.27 In der
Regel ist eine Umdeutung in eine Selbstanzeige
nach § 371 oder § 378 Abs. 3 AO vorzunehmen.
Sollte diese nicht möglich sein, kann der
Erklärende noch eine Selbstanzeige nachreichen.
Die Abgabe einer fehlgeschlagenen strafbefreien-
den Erklärung stellt insoweit noch keine Tatent-
deckung dar.

Beratungshinweis: Nach dem Wortlaut des Stra-
BEG kann eine strafbefreiende Erklärung auch
noch nach Bekanntgabe der Prüfungsanordnung
bis zum Erscheinen des Prüfers abgegeben wer-
den. Dies führt dazu, daß sich die Außenprüfung
nicht auf den erklärten Lebenssachverhalt bezie-
hen darf. Demgegenüber will die Finanz-
verwaltung die Außenprüfung ungeachtet der
abgegebenen Erklärung im angekündigten
Umfang nach den allgemeinen Grundsätzen
durchführen.28 Dies ist contra legem.



Tagungsleitung

RA/FAStR Dr. Marc JÜLICHER, Bonn
RA und StB Andreas JAHN, Bonn
Grußworte: StB Helmut SCHMITZ, Präsident des
Steuerberaterverbandes Köln

Nunmehr in vierter Auflage finden die Erbrechts-
und Erbschaftsteuertage der Arbeitsgemeinschaft
Steuerrecht im DAV und der DVEV statt. Die Kon-
zeption dieser Veranstaltung als praxisrelevante
Fortbildung mit ausgewiesenen und anerkannten
Spezialisten als Referenten fand ihre Bestätigung
stets in der positiven Resonanz der zahlreichen Teil-
nehmer. Im Jahr 2004 wird diese Veranstaltung mit
der freundlichen Unterstützung des Steuerberater-
Verbandes Köln stattfinden; die Veranstalter bauen
hier auf Synergieeffekte für alle Teilnehmer.

Freitag, 12. März 2004

09:00 Uhr Begrüßung durch die Tagungs-
leitung und Grußworte des StB
Helmut Schmitz, Präsident des
Steuerberater-Verband e.V Köln

09:15 bis 10:30 Uhr „Aktuelles zur Erbschaft- und
Schenkungsteuer”
Referent: Prof. Dr. jur. Jens Peter
Meincke, Köln

10:30 bis 11:00 Uhr Kaffeepause
11:00 bis 12:00 Uhr „Steuerliche Probleme bei

Übertragungsverträgen“
Referent: RA + StB Dr. Heinrich
Hübner, Stuttgart

12:00 bis 13:00 Uhr „Die Ausschlagung nach dem
Tod als Gestaltungsmittel”
Referent: Notar Thomas Wach-
ter, Osterhofen

13:00 bis 14:15 Uhr Mittagspause und gemeinsames
Mittagessen

14:15 bis 15:15 Uhr „Erbschaft- und Schenkung-
steuerrecht im Finanzrechts-
streit”
Referent: RA und FAStR Dr.
Marc Jülicher, Bonn

15:15 bis 15:45 Uhr Vortrag
N.N.

15:45 bis 16:00 Uhr Kaffeepause
16:00 bis 17:00 Uhr „Letztwillige Zuwendungen

außerhalb der Erbfolge – Ver-
mächtnis oder Auflage?”
Referent: RA und FAStR Dr.
Hanspeter Daragan, Bremen

17:00 bis 18:00 Uhr „Amnestiegesetz und Schen-
kung”
Referent: RA und FAStR Dr. Rolf
Schwedhelm, Köln

Samstag, 13. März 2004

09:30 Uhr 10:30 Uhr „Ertragsteuerfolgen bei Über-
tragung gegen Versorgungs-
leistungen”
Referent: MinRat Hermann
Bernwart Brandenberg, Düssel-
dorf

10:30 bis 11:00 Uhr Kaffeepause
11:00 bis 12:00 Uhr „Schenkungsteuerpflicht bei

verdeckter Gewinnausschüt-
tung”
Referent: RA und FAStR Dr.
Heinz-Willy Kamps, Berlin

12:00 bis 13:00 Uhr „Aktuelles zum Erbrecht”
Referent: Vorsitzender Richter
am LG Walter Krug, Stuttgart

Ort/Hotel: Köln, Hotel Intercontinental 
Pippinstraße 1 
50667 Köln 
Tel: 02 21/28 06-0, 
Fax: 02 21/28 06-11 11 
www.cologne.intercontinental.com

Gebühr: 400,– € Mitglieder der DVEV, Arge Steu-
errecht, Steuerberater-Verband Köln
500,– € Nichtmitglieder
* zzgl gesetzlicher USt.

Anmeldung: DVEV
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Erbrechts- und Erbschaftsteuertage, 12. und 13. März 2004 in Köln

ArGe Steuerrecht im DAV und DVEV

Unter Berücksichtigung der Neuerungen im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht zum 1.1.2004

Veranstaltungen



Grenzen der zulässigen der
Nutzung von Domainnamen
durch Rechtsanwälte

Rechtsanwalt Rüdiger BOCK, 
WAGNER RECHTSANWÄLTE, Konstanz

Grundsätzlich ist es Rechtsanwälten nicht versagt,
ihr Angebot in sachdienlicher Weise im Internet zu
präsentieren. Standesrecht und Wettbewerbsrecht
setzen dem allerdings Grenzen. Dem anwaltlichen
Verdrängungswettbewerb Rechnung tragend ist
mittlerweile jede irgendwie interessante Kombinati-
on aus Rechtsgebieten, Städtenamen und Endungen
(.de / .net / .com / .ws /.org etc.) vergeben.

Entwicklung der Rechtsprechung

Aufsehen hat die Verhandlung zu www.anwalt.de
durch das LG Köln1 erregt. Entsprechend dem
gestellten Klageantrag wäre die Präsentation der
Anwaltskanzlei des betreffenden Rechtsanwalts
unter dieser Adresse von der Wettbewerbskammer
verboten worden. Das Gericht sah unter Hinweis auf
die bisherige Rechtsprechung2 in der Präsentation
mit dieser Domain eine unzulässige Behinderung im
Wettbewerb (sog. „Kanalisierungseffekt“). Das Ver-
fahren wurde durch Abgabe einer strafbewehrten
Unterlassungserklärung des Beklagten erledigt. Die
Domain kann aber für andere Zwecke (Anwaltsver-
zeichnis, allgemeine Informationen usw.) verwendet
werden. In der Verwendung des Domain-Namens
www.rechtsanwaelte.de hingegen hat der BGH3 keine
Irreführungsgefahr angenommen, da der Verkehr
von vornherein erkenne, daß auf der betreffenden
Internetadresse nicht das gesamte Angebot an
Rechtsanwaltskanzleien in Deutschland repräsen-
tiert wird. Die Präsentation eines Kanzleiverbundes
unter www.baurecht.com wurde durch einstweilige
Verfügung des LG Köln4 wegen Verstoßes gegen § 3
UWG (Verwechslungsgefahr mit der Zeitschrift Bau-
recht) untersagt. Die Angelegenheit wurde später
durch Unterlassungserklärung geregelt. Auch bei
Begriffsverbindungen nach dem Muster www.
(rechts)anwalt-<rechtsgebiet>.de wird in der Regel § 3
UWG einschlägig sein. Dem Bindestrich zwecks

Trennung zweier Worte kommt keine erhebliche
Bedeutung zu.5

Der Anwaltsgerichthof Berlin6 hat im Zusammen-
hang mit der anwaltlichen Internet-Domain  ent-
schieden, daß diese dem Anwalt „einen privilegier-
ten Zugang zu potentiellen Mandanten” eröffne, der
„über das normale Maß hinaus” gehe. Zwar wurde
kein Verstoß gegen Wettbewerbsrecht angenommen,
aber ein Verstoß gegen § 43 b BRAO i.V.m. § 6
BORA. Die Wahl der Internetadresse sei unter dem
Gesichtspunkt des standeswidrigen Herausstellens
der eigenen Leistung und wegen Irreführung zu
beanstanden.

Städtenamen in der Domain

Große praktische Bedeutung hat die Begriffsverbin-
dung www.(rechts)anwaelte-<städtename>.<Endung>.
Meist wird hier die Fallgruppe der Irreführung, § 3
UWG, vorliegen. Das gilt insbesondere dann, wenn
bei den in Betracht kommenden Verkehrskreisen
der Eindruck entstehen kann, unter der Adresse
lasse sich eine Anwaltsliste oder eine Anwaltsorga-
nisation o.Ä. finden. Das LG Duisburg7 hat aller-
dings entschieden, daß die Verwendung der Interne-
tadresse „anwalt-muelheim.de“ durch einen in Mül-
heim ansässigen Rechtsanwalt keine Irreführung im
Sinne von § 3 UWG darstellt, „da mit der Verwen-
dung der Internet-Adresse keine unzulässige
Behauptung der Alleinstellung am Standort Mül-
heim einhergeht. (...) Schon die Adresse „anwalt-
muelheim.de“ legt nahe, daß es sich nur um eine
Anwaltskanzlei handelt.“ Dies sah das OLG Celle8

jedoch anders: www.anwalt-hannover.de sei wettbe-
werbswidrig, dem Unterlassungsanspruch wurde
stattgegeben.

TaxLawLinks
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1 LG Köln am 14.03.2000 - 33 O 5/00.
2 OLG Hamburg, später BGH Urt. v. 17.05.2001, www.mitwohnzentra-

le.de.
3 BGH, NJW 2001, 3262 (3263).
4 LG Köln - 31 O 779/98.
5 LG Köln, Urt. v. 10.06.1999 - 31 O 55/99.
6 AGH Berlin, Beschl. v. 25.04.2002 – I AGH 11/01 = BRAK-Mitteilun-

gen 2002, 187. Nicht rechtskräftig.
7 LG Duisburg, Urteil vom 10.01.2002 - Az.: 21 O 201/01.
8 OLG Celle NJW 2001, 2100.



Es zeichnet sich hingegen ab, daß alle Domain-
Namen mit der Kombination des Plurals („rechtsan-
waelte”) mit einem Städtenamen gegen § 3 UWG ver-
stoßen. Bereits im Jahre 1998 hat das LG Köln9 die
Präsentation einer Anwaltskanzlei unter www.rechts-
anwaelte-koeln.de durch einstweilige Verfügung,
gestützt auf die §§ 1 und 3 UWG, verboten. Das OLG
Köln hat im Streitwertbeschwerdeverfahren als obi-
ter dictum die Begründung des LG bestätigt und aus-
geführt, es liege ein grober Wettbewerbsverstoß vor. 

Auch für die entsprechende Internet-Vorstellung
unter www.rechtsanwaelte-bonn.de wurde eine Unter-
lassungserklärung abgegeben. In diesem Sinne
wurde auch die Domain www.rechtsanwaelte-dach-
au.de für wettbewerbswidrig erklärt. Diese Domains
können bei einem durchschnittlich verständigen
Internetnutzer (Verbraucher) die Vorstellung hervor-
rufen, daß unter der betreffenden Domainbezeich-
nung die Homepage einer zentralen Stelle mit der
Auflistung sämtlicher Anwälte aus einem bestimm-
ten Gebiet erscheint.10 Dies ist auch oft der Fall:
Unter www.rechtsanwaelte-bonn.de z.B. wird nun-
mehr wird ein örtliches Anwaltsverzeichnis aufge-
baut. Für die Irreführung (Irreführungsgefahr)
reicht es aus, daß sich der angesprochene Verkehr
auf Grund der irreführenden Angaben überhaupt
erst oder näher mit dem Angebot befasst.11 Darauf,
ob die Irreführungsgefahr nach Eingabe der betref-
fenden Internetadresse durch den Inhalt der aufge-
rufenen Homepage und die Gestaltung dieser Home-
page beseitigt wird, kommt es nicht an.12

Fazit

Zu berücksichtigen ist, daß die verbleibenden Ein-
schränkungen der Berufsordnung und die Vorschrif-
ten des Wettbewerbsrechts den einzelnen Anwalt
nicht allgemein vor unliebsamer Konkurrenz bzw.
marketingerfahreneren Kollegen schützen sollen.
Sofern ein Anwalt im freien Wettbewerb nicht gezielt
beabsichtigt, seine Mitbewerber zu beeinträchtigen
oder zu verdrängen, handelt er auch regelmäßig
nicht wettbewerbswidrig.13 Die Grenze anwaltlicher
Werbung ist aber dort zu sehen, wo das recht-
suchende Publikum aufgrund einer unzutreffenden
Alleinstellungsbehauptung in die Irre geführt wird.
Die durch das Merkmal der Einmaligkeit von Inter-
netadressen resultierende Monopolstellung in o.a.
Fallgruppen verträgt sich weder mit den Grundsät-
zen freien Wettbewerbs, noch mit standesrecht-
lichen Geboten im Hinblick auf unzulässiges Sich-
Herausstellen. Der Rechtsprechung ist daher bei-
zupflichten, wenn sie in der „Kanalisierung von
Mandantenströmen” durch die Verwendung – und
damit Ausschließung Dritter – der o.a. Domainkom-
binationen eine standes- und wettbewerbswidrige
Alleinstellung sieht.
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9 LG Köln, Urt. v. 7.9.1998 – 31 O 723/98.
10 OLG München, Urt. v. 18.04.2002=NJW 2002, 2113.
11 BGH NJW 2000, 588 = GRUR 2000, 239 [241].
12 Köhler/Piper, 2. Aufl., UWG § 3, Rn 106.
13 Dahns, BRAK-Mitteilungen 2002, 236.



Die Rubrik „LiteraTour” greift willkürlich und subjek-
tiv aus der Flut der steuerrechtlichen Literatur beson-
ders lesenswerte oder wenigstens bemerkenswerte
Beiträge heraus. Angesichts der Flut steuerrechtlicher
Literatur soll nicht der Eindruck erweckt werden, die
Redaktion hätte die Vielfalt der Publikationen auch
nur annähernd gesichtet. Erst recht ist damit keine
Abwertung nicht erwähnter Autoren verbunden. 

Wandel als Konstante, Festschrift zum 75-jährigen
Bestehen des Boorberg-Verlages, Stuttgart (2003),
248 Seiten 

Das Buch – eine Festschrift – ist wie eine Wunder-
tüte. Da ist mehr drin als man denkt. 10 Vorträge
wurden anläßlich einer Jubiläums-Veranstaltungs-
reihe des Boorberg-Verlages gehalten, allesamt von
namhaften Referenten aus Universitäten, Verwal-
tung und Justiz. Diese wurden, zusammen mit der
Verlagsgeschichte, in diesem Band dokumentiert.
KORTH dokumentiert zu den Auswirkungen von
Basel II für den Mittelstand „hard facts”: 50% der
Unternehmen bis zu 1 Mio. EUR Umsatz hätten kein
Eigenkapital; 37% aller Unternehmen kein EK bzw.
Unterbilanz; kleine Unternehmen unter 3,3% EK
und 33% aller Unternehmen keinen Gewinn. Man
legt mit Grausen das Buch beiseite, erst einmal. 

JACHMANN, einst angetreten mit Werken wie
„Wider das Steuerchaos” (1998), stellt die Frage,
warum denn der Staat Steuern erheben dürfe. Her-
aus kommt ein nachvollziehbares Plädoyer für die
Berücksichtigung von ehrenamtlichem Engagement
als „unmittelbare, die Steuerzahlung substituieren-
de Wahrnehmung von Gemeinwohlverantwortung”.
Es sei Sache der Politik, dieser Umsetzung den Weg
zu bereiten...

NEYE, Das neue Spruchverfahrensrecht,
Bundesanzeiger Verlag, Berlin (2003), 160 Seiten

Ein Musterbeispiel für ein geordnetes Gesetzge-
bungsverfahren, bei dem kompetent der Änderungs-
bedarf aufgegriffen, diskutiert und kritisch beglei-
tet, aber zeitnah umgesetzt wird. Das mag es geben,
das mag es auch bei dem neuen „Spruchverfahrens-
gesetz” (BGBl. 2003 I 838) der Fall gewesen sein.
Dokumentiert wird dies vom zuständigen Ministe-

rialrat, der auch im Gesetzgebungsverfahren die
Fäden in der Hand hatte. Nach der Entstehungsge-
schichte widmen sich 17 weitere Seiten den Inhal-
ten, danach folgen gut 120 Seiten Materialien. Voll-
ständig und fast wehmütig den seinerzeitigen Refe-
rentenentwurf zitierend. Jedenfalls ist dies auch
eines der schnellen Bücher: Gesetz im Juni be-
schlossen, Buch herausgegeben im September 2003.

SCHNEIDER, Lexikon des Steuerrechts, Verlag
Schäffer-Poeschel, Stuttgart (2003), 754 Seiten

Erst war´s rot, kleiner und dünner, Jetzt ist´s blau,
größer und – wen wundert´s – dicker. Aber das ist
ja nur ein äußeres Kriterium. Wir suchen also – in
einem Lexikon erlaubt – einzelne Begriffe. Und wer-
den stutzig: Der Begriff „Steuergerechtigkeit”, den
wir einst bei TIPKE fanden, ist quasi zwischen „Steu-
ergeheimnis” und „Steuerhinterziehung” atomisiert
worden. Auch bei Ludwig SCHMIDT (EStG, 22. Aufl.
2003) existiert dieser Begriff im Stichwortverzeich-
nis nicht mehr, also wundern wir uns auch nicht
mehr. Daß „Strafbefreiung” oder „Steueramnestie”
fehlen, mag dem Redaktionsschluß im Juli 2003
zuzuschreiben sein. Ansonsten ist das Werk wie der
CREIFELDS für Juristen: Ein brauchbarer, konzen-
trierter Einstieg in einzelne Aspekte der weitge-
fächerten Steuermaterie. Wenn man´s findet.

JOECKS/RANDT, Steueramnestie 2004/2005, C. H.
Beck Verlag, München (2004), 225 Seiten

Nach bereits durchgeführten, eingeleiteten oder
geplanten Steueramnestie-Gesetzen in Portugal, Ita-
lien, Belgien und der Schweiz hat auch Deutschland
nun ein Amnestiegesetz für Steuersünder beschlos-
sen. Die Kritik an dem im Vermittlungsausschuß am
16.12.2003 „nachgebesserten” Gesetz ist natürlich
enorm: Neben der üblichen politischen Verdächti-
gung, die Steuergerechtigkeit sei verletzt („Der Ehr-
liche ist der Dumme”) treffen die gesetzlichen Rege-
lungen „steuerrechtlich auf gravierende, strafrecht-
lich auf unüberwindliche verfassungsrechtliche
Bedenken” (SCHÜNEMANN, ZRP 2003, 433 ff.)
Gesetzgeberisch läge darin die „Schrumpfung des
legislatorischen Horizonts auf ein – zudem wohl
unrealistisches  – fiskalisches Kalkül”, also ein Ver-
lust an Rechtskultur. Selbst der Bundesrat kritisier-
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te zuvor das Vorhaben in seiner Stellungnahme als
„staatliche Geldwäsche” (BR-Drucks 542/1/03,
S. 3.).

Dem am 06. Januar abgeschlossenen Manuskript
folgte das am 28. Januar 2004 erschienene, immer-
hin über 200 Seiten umfassende Werk, dem andere
folgen werden. Schließlich handelt es sich um ein
einmaliges und zeitlich befristetes Gesetz, das seine
Wirkung nur bis Ende April 2005 entfalten wird.
Nicht nur die politische Diskussion beweifelt den
Nutzen der Amnestie für den Staat, auch die Autoren
setzen sich kritisch damit auseinander. Im Vorder-
grund steht allerdings der Nutzen des Gesetzes für
den Bürger und die Unternehmen. Und diesen Nut-
zen beschreiben die Autoren ausführlich und präzi-
se, teilweise untermauert durch Berechnungsbei-
spiele unterschiedlicher Steuerbelastungen, ver-
gleicht man den Steuersünder, der nicht entdeckt
wird, mit demjenigen, der eine strafbefreiende
Selbstanzeige nach § 371 AO in Anspruch nimmt
und demjenigen, dem die Segnungen der Amnestie
zugutekommen. In allen Vergleichen fährt der
Amnestierte letztlich besser. Zwar hat er nicht das
meiste Geld „in der Tasche”, wird aber mit einer
nominell günstigen Nachzahlung straffrei und kann
– auch und nicht zuletzt – für die Zukunft „ruhiger
schlafen”.

JOECKS und RANDT befassen sich allerdings nicht
nur mit der Erklärung der Gesetzessystematik und
dem Zusammenspiel mit bestehenden Steuergeset-
zen, bspw. der bisher bereits gegebenen Möglich-
keit, eine strafbefreiende Selbstanzeige abzugeben.
Das Verdienst des Werkes liegt eigentlich darin, sich
aus Sicht des Praktikers mit der Psychologie des
Steuerhinterziehers auseinanderzusetzen: Warum
soll dieser die Amnestie in Anspruch nehmen? Was
passiert mit den Daten? Habe ich mit verstärkten
Aktivitäten der Steuerfahndung zu rechnen oder mit
einer Betriebsprüfung? Dies wird nicht mit dem
bloßen Hinweis abgetan, verdächtig mache sich in
Zukunft derjenige, der noch nie erwischt worden sei
oder noch nie eine Selbstanzeige oder strafbefreien-
de Erklärung abgegeben habe.

Der Sicht des Gesetzgebers wird bei JOECKS/RANDT
konsequent die „Sicht des Steuerhinterziehers” ent-
gegengesetzt. Risiko und Risikowahrscheinlichkeit
werden abgewogen, insbesondere unter den
Gesichtspunkten der personellen und technischen
„Aufrüstung” der Steuerverwaltung und des Zolls.
Dabei wird – wahrscheinlich zu Recht – der

„Abschied vom Steuergeheimnis” konstatiert. Das
Zollfahndungsneuregelungsgesetz (BGBl. 2002 I
3202), wie aber auch das Steueränderungsgesetz
2003 (BGBl. 2003 I 2645, 2665) eröffnen wie auch
die internationale Entwicklung (Bekämpfung des
Terrorismus) ungeahnte Möglichkeiten der Steuer-
fluchtbekämpfung. Das „Vertrauen auf die Agonie”
mag dem Steuersünder ebenfalls nicht weiterhelfen,
ihn in trügerischer Sicherheit wiegen, sofern er sein
Geld bereits (scheinbar sicher) im Ausland hat. Auch
hierzu tragen die Autoren umfangreiche Betrachtun-
gen, insbesondere über die internationalen Entwick-
lungen, etwa auf der Ebene der EU (-Zinsbesteue-
rung) oder der OECD (-Bekämpfung der Steueroa-
sen) bei.
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In der nächsten Ausgabe u.a. BÄHR, Das mündli-
che Steuerberater-Examen; ROSE, Vom Steuerchaos
zur Einfachsteuer; STAHLSCHMIDT, Steuerstraf-
recht; HEPBERGER, Die Liechtensteinische Stif-
tung. 
Noch einmal verschoben: OTTERSBACH, Praxis-
handbuch Unternehmensbeteiligung und FRITZ,
Gezielte Vermögensnachfolge durch Testament und
Schenkung; DALICHAU, Auskünfte und Zusagen
der Finanzverwaltung.
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